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Die Schächte w erden ,  besonders  w enn  sie 
schwierige D eckgebirgssch ich ten  du rchsunken  haben, 
mit zunehm ender  T eu fe  ein im m er w ertvo l le re r  und  
wichtigerer Bestandtei l  des  gesam ten  B ergw erks 
betriebes. Ih r  Z us tand  ist a lso fü r  die Leis tungs 
fähigkeit d e r  G ru b e n  von au s sch laggebender  Be
deutung. Deshalb  m üssen  die Schächte nicht n u r  sehr  
zuverlässig g e b a u t  sein, sonde rn  auch lau fend  ü b e r 
wacht und so rg fä l t ig  u n te rha l ten  w erden ,  dam it  sie 
ihre volle L e is tungsfäh igke it  behalten.

Die neuzeitlichen A bdichtungs-  und  V erfe s t igungs 
verfahren m it E in p ressu n g  von Bindemitte ln  ve r 
mögen bei d e r  U n te rh a l tu n g  und In s tandse tzung  des 
Schachtausbaus, m a g  e r  aus  M auerw erk ,  Beton 
oder gußeisernen  Schachtr ingen  bes tehen, wertvolle  
Dienste zu leisten. Diese V erfahren  sind zudem im 
allgemeinen w en ig e r  kostsp ie l ig  als  ande re  Arten  der 
Instandsetzung, z. B. nachträg l iche A n b ringung  von 
verstärkter M a u e ru n g  o d e r  B e tonpla tten ,  E inbau  von 
Verstärkungsringen o d e r  V orbau von gußeisernen  
Schachtringen. Dazu  kom m t noch, daß  diese neuern 
Verfahren in den  le tzten  Ja h re n  w eite r  durchgebildet 
und daher f a s t  du rchw eg  mit gu tem  E rfo lg  an 
gewendet w orden  sind. Sie e r fo rd e rn  die besondere  
handwerkliche Geschicklichkeit von Fachleu ten ,  die 
mit diesen Arbeiten du rchaus  ve r t rau t  sind, und  daher  
sollte man sie n u r  von S onderfi rm en  ausfüh ren  lassen.

Grundsätzlich bes teh t  die N o tw end igke it  fü r  die 
Abdichtung in Schächten,  soba ld  die zusitzenden 
Wasser das zu lässige  M aß  überschre iten  o d e r  w enn 
die Möglichkeit vorliegt,  daß  diese W a s s e r  in folge 
ihres Gehaltes  an ze rs tö ren d e n  Bestandteilen  im 
Laufe der Zeit S chäd igungen  an den Schächten, dem 
Schachtausbau od e r  den F ö rd e re in r ich tu n g en  herbe i 
führen. Eine V er fe s t igung  von Gebirgsschichten  
kommt in F rage ,  w enn  d e r  Schachtausbau  durch  
Abbauwirkungen u n g ü n s t ig  bee in f luß t  w ird  u n d  in 
den Gebirgsschichten S chw im m sand auftr it t .  D ann 
besteht s tändig  die G efah r ,  d aß  d e r  Schwimm sand 
die Sickerstellen in kü rze s te r  Zeit erweiter t ,  u n 
gehindert in den Schacht e in tr i t t  und  ihn zum E r 
saufen bringt.  Bei den A bdich tungsarbe i ten  hande lt  
es sich um M aßnahm en ,  die zu r  B esei t igung  der  
Wasserdurchlässigkeit  von G este inen  od e r  Beton 
dienen; durch die V er fe s t igungsverfah ren  sollen 
lockere und nicht s tan d fe s te  G ebirgssch ich ten  in die 
Form eines natürl ichen  fes ten  G es te in s  ü b erfü h r t  
werden.

Die Verfahren für die Abdichtung und Sicherung  
von Schächten.

Hier sind das Z em entie rverfah ren ,  das  chemische 
Verfahren und das  Shellperm -V erfahren  zu nennen.

F ü r  die W a h l  des jeweilig  geeigneten  V erfahrens  ist 
die physikalische Beschaffenheit  de r  abzudichtenden 
od e r  zu verfest igenden  Stoffe o d e r  Gebirgsschichten  
ausschlaggebend.

D a s  Z e m e n t i e r v e r f a h r e n .

Dieses V erfahren,  hinsichtl ich dessen Beschreibung 
auf  das  um fangreiche Schrift tum verwiesen sei, komm t 
im klüftigen, porenfre ien  G ebirge sowie bei de r  Aus
fü llung  von H oh lräum en  aller  A rt zur  A nwendung. 
Durchsetzen aber  feine H aa rr is se  die abzudichtenden 
Stellen, oder  ist do r t  das  G efüge  sehr  feinporig ,  so 
w ird  der  Zem ent beim E inpressen  aus de r  Zem ent
milch ausgeschieden u nd  ein be fr ied igender  E rfo lg  
vereitelt .

D a s  c h e m i s c h e  V e r f a h r e n .

Die verschiedenen Arten  d ieses Verfahrens 
beruhen im allgemeinen darauf,  daß  sich aus kiesel
säu reha lt igen  chemischen Lösungen  nach E inp ressung  
einer zweiten Lösung ein Gel abscheidet,  das  infolge 
vo rhandener  s ta rke r  O berflächenkräf te  die abzu
dichtenden M assen  verk it te t  oder  in den P oren  durch 
läss ige r  Sande o d e r  G este ine  dichtende N iedersch läge 
erzeugt.  Nach den zur  A ussche idung  des K ieselsäure 
anhydr id s  verw endeten  Chemikalien un terscheiden  
sich die einzelnen A usführungen ,  von denen die von 
Joosten  und  von F ranço is  g en a n n t  seien. In D eu tsch 
land  h a t  n u r  das  e rs tgenann te  V erbre itung  gefunden . 
Die B erecht igung  zur A usfüh rung  von Arbeiten nach 
diesem V erfahren  haben, sow eit  es sich um berg 
bauliche A bdich tungsarbei ten  handelt ,  die führenden  
deutschen  Schachtbaufirmen.

D as  chemische Abdichtungs- u nd  V erfe s t igungs 
ver fah ren  weis t  g eg e n ü b e r  dem Zem entieren  fo lgende 
Vorteile a u f :  1. Die V erfes t igung  u n d  D ich tung  t r i t t  
so fo r t  ein und b eda rf  keiner  Abbindezeit;  es en ts teh t  
ein künstl iches G este in  mit e iner  D ruckfestigkeit ,  die 
zwischen 20 und  80 kg /cm 2 l i e g t1. 2. Die Chemikalien 
stellen reine Lösungen d a r  und  können  d ah e r  u n te r  
V e rd rä n g u n g  des W a sse rs  bis in die fe insten  Spalten  
und ' P o ren  gelangen .  3. Die V erfes t igung  und 
Dich tung  ist b leibend und  unem pfindlich  gegen  zer 
s tö ren d e  W a s s e r 2. 4. Die V erfes t igung  kann  sowohl 
im trocknen  als auch im w asse rdu rchse tz ten  G eb irge  
gegen  höchsten  W asse rd ru ck  e r fo lgen ;  die W a sse r  
können  neutra l ,  sauer  od e r  sa lzha ltig  sein. 5. Die für 
die E inp ressu n g  benutzten  V orr ich tungen  sind sehr  
handlich  und  lassen  sich insgesam t au f  d e r  F ö rd e r 
schale un terbr ingen .

1 Marbach: Die Bedeutung des chemischen Verfestigungsverfahrens 
von Joosten für den Bergbau, Glückauf 67 (1931) S. 913.

2 Guttmann: Chemische Verfestigung und Abdichtung undichten 
Mauerwerks und Betons, Bautenschutz 2 (1931) S. 4.
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Das chemische Verfahren kom m t im allgemeinen 
fü r  die Abdichtung und V erfestigung von G esteinen 
mit feinen Poren  und mit H aa rr issen  in F rage, bei 
denen fü r  Zem ent keine D urchlässigkeit m ehr  vo r 
handen ist. Es eignet sich daher auch besonders dafür,  
die Poren  von Beton o der  abgebundenem  Zem ent völlig 
abzudichten; h ierdurch w erden  diese Ausbaustoffe  
zudem weitestgehend  gegen angre ifende W a sse r  
geschützt.

D a s  S h e l l p e r m - V e r f a h r e n .

Bei diesem Verfahren w ird  eine Bitumenemulsion 
in das durchlässige Gestein eingespritz t,  die durch 
Zusatz gee igne ter  Mittel, der  sogenannten  K oagu 
la toren, nach einer vorher  ungefäh r  bestim m baren 
Zeit »bricht« und das Bitumen sich in den Poren  
ausscheiden läßt. In de r  Emulsion ist das Bitumen so 
fein verteilt, daß auch sehr dicht gelagerte  Sande 
dam it du rch tränk t w erden  k ö n n e n ; sie durch läuft die 
M asse wie W asser ,  nur  langsam er. Die dichtende 
W irkung  w ird  dadurch erzielt, daß sich die runden  
Bitumenteilchen von der  G rö ß e n o rd n u n g  1 - 2  ,u zu 
sammenballen und die vorher  mit W a sse r  oder  Luft 
erfü llten  Poren  im Sand oder  in G este inrissen  aus 
füllen. Bitumen ist im W a sse r  unlöslich und gegen 
angre ifende W a sse r  und Laugen unempfindlich.

rohre wird die Emulsion in den S andboden  gedrückt,  
in dem sich auf diese W eise eine zusam m enhängende , 
w asse rundurch läss ige  Schicht bildet.

Abb. 1. Schematische D a rs te l lu n g  des She l lpe rm -V erfahrens .

Die in möglichst konzentriertem  Zustande an 
gelieferte  Emulsion wird, wie aus Abb. 1 1 hervorgeht,  
in eins der  M ischgefäße a e ingefüllt und aus dem 
Behälter b mit W a sse r  verdünnt, in dem man auch die 
die Zusam m enballung  fördernden  Zusätze in der 
jeweilig  erforderlichen M enge löst. Die Pum pe c 
b e fö rder t  die fer tige  Emulsion durch das E inspritz 
rohr  in die abzudichtende Masse, in der dann um die 
E inspritzste lle  der  dichte Ballen d  von nahezu kugel
fö rm iger  G esta lt  entsteht.

In sehr fe inkörnigen oder  s ta rk  tonha ltigen  nassen 
Sanden, in die die bei de r  chemischen Abdichtung ver 
w endeten  schweren und zähen Lösungen nicht ein- 
d r ingen  können, läß t  sich das Shellperm-Verfahren mit 
Vorteil anw enden, und zwar besonders  dann, wenn 
eine plastische D ichtung erzielt w erden soll. Das Ver
fahren  h a t  sich daher  in der  Bautechnik fü r  die Ab
d ichtung der  Sohlen von Baugruben und von E rd 
däm m en sowie von Bauwerken e ingeführt,  bei denen 
gew isse  B ew egungen a u f t r e te n 2. Ein Beispiel d a fü r  
b ietet Abb. 2. Durch p lanm äßig  angeordnete  Einspritz-

1 Die Abbildungen 1 und 2 sind dem Aufsatz von Joedicke: Bitumen
emulsionen zur Verdichtung durchlässiger Bodenarten, Bautechnik 1936, 
H. 17, entnommen worden.

2Joedicke, a.a.O.; Jähde, Wasserkraft und Wasserwirtschaft 
(1937) S. 201.
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Abb. 2. Abdichten  d e r  Sohle  e iner  B au g ru b e  
nach dem  S h e l lp e rm -V erfah ren .

Aus den angegebenen  G ründen  dürf te  sich das 
V erfahren auch fü r  die A bdich tungsarbeiten  in e in 
ziehenden Schächten mit gußeisernen  Schachtringen 
besonders eignen. Soll in Schächten gleichzeitig 
eine V erfestigung  von G eb irgsm assen  du rch g e fü h r t  
werden, so läß t  es sich mit dem Zem entieren  
verbinden.

Bei diesem V erbundverfahren  wird m it einer 
M ischung von Bitumenemulsion und  Zem ent g e 
arbeitet, die bei r ichtiger  Z usam m enste l lung  zunächst 
dünnflüssig  ist. Nach e in iger  Zeit, deren D au e r  sich 
durch Zusatz bes tim m ter  S toffe je  nach den v o r 
l iegenden Verhältnissen rege ln  läßt, w ird  die M asse 
g le ichm äßig  steif. Man kann  also die M asse bei ver 
hältn ism äßig  n iedrigem  Druck einpressen  u nd  erzielt 
Dichtung nach beend ig te r  E inp ressung  durch  ihre 
V erste ifung oder  läß t sie bereits  w äh ren d  der  E in 
pressung  bis zu einem gewissen G ra d e  ste if  w erden  
und w endet einen en tsprechend  höhern  Druck an. Die 
e rs tgenann te  Arbeitsweise benutzt m an bei der  
D ichtung von Gesteinen mit kleinem P orenvolum en, 
die zweite beim Vorhandense in  g rö ß e re r  H oh lräum e. 
Über besondere E rfah rungen , die mit diesem V erbund 
verfahren in Schächten erzielt w orden  sind, kann  noch 
nicht berichtet w erden, weil zur Zeit e r s t  V ersuchs
arbeiten im G ange  sind.

Die Technik der Abdichtungs- und Verfestigungsverfahren.

V o r b e r e i t u n g s a r b e i t e n .

Die Arbeiten w erden am bes ten  in freien 
Schächten von einer Schwebebühne aus, in betriebenen 
Schächten von dem F örde rko rb  aus verrichtet. Im 
zweiten Falle e rsp a r t  man den Einbau e iner  besondern  
Arbeitsbühne ugd gew innt erheblich an Zeit. Eine 
einfache und zweckmäßige U n te rb r in g u n g  der  G erä te  
auf  dem F örderkorb  ist von B i i h r i g  beschrieben 
w o rd e n 1.

Vor Beginn der  Arbeiten stellt man fü r  ihre 
genaue Überwachung und  die jederze itige  Nach 
p rü fung  ihres S tandes eine Zeichnung von d e r  au f 
geroll ten  Schachtwand her  (Abb. 3), in die man die 
Lage der  E inpreß löcher  nach laufenden  N um m ern , 
ihre Tiefe und die M enge der  e ingep reß ten  D ichtungs-

1 Glückauf 66 (1930) S. 609, Abb. 4.
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Abb. 3. Schema der aufgerollten Schachtwand 
mit den Ansatzpunkten der Einpreßlöcher.

D er  in A ngriff  zu nehm ende  Schachtteil ist 
zunächst  o rd n u n g sm äß ig  zu säubern ,  dam it m an alle 
undichten  Stellen leicht e rkennen  und die Schachtwand 
d au e rn d  g u t  beobachten kann. Von wesentlicher  
Bedeutung  fü r  die S tandsicherhe it  des Schachtes ist 
die H ö h e  des außen  auf de r  Schachtw and lastenden 
W asserd ruckes .  In jedem  Fall  m uß dahe r  an den 
Stellen, an denen W a sse r  in den Schacht tr i t t ,  de r  
W a sse rd ruck  m anom etrisch  gem essen  werden , damit 
K larheit  über  den H o rizon t  geschaffen  wird, aus dem 
das  W a s s e r  s tammt. Auch fü r  die E ins te l lung  des 
P reßd ruckes  der  P um pen  ist diese M aßnahm e 
notwendig .

Die H err ich tung  d e r  Stellen fü r  das  E inpressen  
der  Bindemitte l e r fo rd e r t  besondere  S orgfa lt  und 
Sachkenntnis ,  denn die B efes tigung  der  E inpreßvor-  
r ich tung  m uß dera r t  sicher sein, daß 
sie sich auch bei den höchsten 
Drücken nicht lockert.  Sonst bes teht 
die G efah r ,  daß  die G eräte ,  b eson 
ders  bei Arbeiten  in t iefgelegenen 
Schwimmsandschichten,  h e ra u sg e 
sch leudert  werden , de r  Schwimm
sand  in den Schacht e in tr i t t  und  ihn 
zum E rsau fen  bringt.  D er  E inbau

dam it  sich Abdichtungs- und  V erfes tigungsarbe i ten  in 
betriebenen Schächten w äh ren d  der  zur  V erfügung  

s tehenden  kurzen Zeitspanne,  die viel
fach n u r  5 - 6  h in d e r  Schicht be träg t ,  
du rch füh ren  lassen.

Zur H ers te l lung  der  fü r  den E in 
bau der  H ochdruckhähne  erforderl ichen  
Bohrlöcher benu tz t  m an eine soge 
nannte  T ü b b in g a n b o h rv o r r ich tu n g (  Abb. 
4). D am it  bohr t  m an den Schachtring 
zunächs t  n u r  au f  e twa zwei Dritte l  
se iner  S tärke an, versieht das  Loch mit 
einem Gewinde, sch raub t  den aus 
Schmiedeeisen oder  S tahl bes tehenden  
handlichen H ochdruckhahn  ein (Abb. 5) 
u nd  durchbohr t  nun m e h r  durch ihn h in 
durch den Schachtr ing  vollständig.

Schwieriger  g es ta l te t  sich der  E inbau 
der  E inpreßvorr ich tung  in Schächten, 
deren  Auskle idung  aus M auerw erk  oder  
Beton besteht ,  ln  die mit P re ß lu f tb o h r 
häm m ern  u nd  Bohrern  von 3 5 - 5 5  mm 
Schneidenbreite  herges te l l ten  B ohr 
löcher w erden  die E in p reß ro h re  ein
gesetz t,  zu deren  Abdich tung  konische 
Büchsen aus weichem Holz, in de r  

Regel Pappelholz,  dienen (Abb. 6). M an kann  aber 
auch besondere  E in p reßge rä te  verwenden, die zu r  Ab-

Abb. 5. Hochdruckhahn.

der  E inpreßvo rr ich tung  m uß ferner  
in m öglichst ku rze r  Zeit e rfo lgen,

a Einspritzrohr, b Holzstopfen, 
c Verteiler mit 2 Hähnen, 

d Kupferrohr.

a Einspritzrohr, b Bund am Einspritz
rohr, c Packer, d Standrohr, e Spann

rohr, f  Verteiler mit 2 Hähnen.

Abb. 6 u. 7. Einbau der Einpreßvorrichtungen.

Abb. 4. Tübbinganbohrvorrichtung.

d ichtung am u n te rn  Ende mit Blei- oder  G um m istu lpen ,  
den sogenann ten  Packern ,  versehen  sind (Abb. 7).

Diese beschriebenen V orr ich tungen  können  schnell 
ein- u nd  au s gebau t  w erden  u nd  bleiben auch bei den 
höchsten  in A nw endung  kom m enden  D rücken von 
100 atü völlig d icht;  V orausse tzung  d a fü r  ist jedoch, 
daß  die ausfüh renden  Leute die erfo rderl iche  E r 
f a h ru n g  in d e r  H an d h a b u n g  d e r  G erä te  haben. Nach 
B eend igung  d e r  Abdichtungs-  u n d  V erfe s t ig u n g s 
arbeiten w erden  die E inpreß löcher  u n te r  D ruck  so rg 
fält ig  w ieder  mil# Zem entgem isch gefü ll t .  Bei g u ß 
eisernem  Schach tr ingausbau  sind die Löcher auße rdem  
m it e inschraubbaren  e isernen S topfen zu verschließen.
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Z e m e n t i e r e n .

D a  d e r  A ufbau von Zem entieran lagen  als bekannt 
gel ten  kann, e rüb r ig t  sich ihre Beschreibung. E rw ähn t  
sei nur, daß  m an neuerd ings  bei Schachtarbeiten mit 
H ochdruckpum pen  (Abb. 8) arbeitet,  die einen Druck 
bis zu 100 atü erzeugen können. Zu diesem Zweck 
sind auswechse lbare  Kolben vorgesehen, deren 
F ö rde rm enge  fü r  den einzelnen H ub  ger ing  ist und 
vielfach nur  y i0 1 beträgt.  Zum Antrieb der  Duplex- 
P um pen  mit S tah lkörper  und Kugelventilen dient im 
allgem einen P reß lu ft ,  die eine besonders  gu te  E in 
s te llung ges ta t te t .  Je nach der  erforderl ichen  Leistung 
m üssen P um pen  verschiedener G rö ß e  bereitstehen.

Abb. 8. Hochdruckpumpe.

Das M ischungsverhä ltn is  zwischen trocknem 
Z em ent und W asse r ,  also das spezif ische Gewicht 
d e r  Zementmilch, r ichtet sich ste ts  nach d e r  D urch 
lässigkeit  des G ebirges ,  die auch m aßgebend  fü r  die 
A ufnahm efäh igkei t  an Zement ist. Druck u nd  F ö rd e r 
m enge beim E inpressen  m üssen  der  D urchlässigkeit  
a n g e p aß t  w e r d e n ; unnötige  S te igerung  des Druckes 
fü h r t  nicht zum Ziel, sondern  höchstens zu Ver
s top fungen  in den G eräten .  D er  Zem ent da r f  beim 
E inpressen  nicht e rsa u fe n ;  außerdem  m uß von einer 
E inpreßs te l le  aus eine möglichst g ro ß e  Reichweite 
und E indr ingungstie fe  des Zementes erzielt werden.

Um bei g r o ß e m  Klüften u nd  bei fl ießendem 
W a sse r  ein W eglaufen  des Zementes zu verhindern ,  
versetzt man ihn mit besondern  Beimischungen. 
Sauer  reag ierende  Salze, wie Aluminiumchlorid  oder 
Kalziumchlorid, kürzen nämlich mit s te igender  K on
zen tra t ion  der  Lösung  die Abbindezeit des Zementes 
en tsp rechend  ab. Bei konzentr ie rten  Lösungen wird 
der  Zem ent zu einem S chnel lb inder1.

Beim Vorhandense in  von S tandw asser  h in ter  dem 
Schachtausbau wird  grundsätz l ich  von unten  nach 
oben gearbe i te t  und  das  W a sse r  nach oben gedrückt,  
das  durch E n tlü f tungslöcher  aus tre ten  kann. Bei g u ß 
e isernem  S chachtr ingausbau  beginnt m an also ober 
halb eines Keilkranzes und arbe ite t aufs te igend  zu 
dem nächsthöhern .  Dabei lager t  sich der  e ingepreß te  
Zem ent so fo r t  ab, ohne daß  er  einen längeren W e g  
im W a s s e r  zurückzulegen hat. So läß t  sich das E r 
saufen des Zem entes am besten verhüten .  Sind H o h l 
räum e hin ter  dem Schachtausbau vorhanden , oder  ist 
e r  nicht o rd n u n g sm äß ig  an das G ebirge  angeschlossen, 
so muß e r  du rchbohr t  und  zunächst mit ger ingem  
Druck fü r  eine zuverlässige A bschl ießung  aller H o h l 
räum e und einen sichern Anschluß des A usbaus an 
das  G eb irge  g e s o rg t  werden. Bei diesen Arbeiten ist

1 Grün: Ober die Einwirkung einiger Salze, Säuren und organischer 
Substanzen auf Zement und Beton, Z. angew. Chem. 43 (1930) S. 496.

besondere  Vorsicht geboten ,  denn  w enn sich der  
Zem ent auf  e in e r  zu g ro ß en  Fläche h in te r  dem  
Schachtausbau  ausdehnen  kann, so bes teh t  bei zu 
hohem Druck die G efahr ,  daß  die ganze  Schacht
ausk le idung  e ingedrückt wird. D eshalb  m uß m an d a r 
auf  achten, daß  m an n u r  eine kleine Fläche dem Druck 
aussetzt,  so lange d e r  Zem ent noch f lü ss ig  ist.

E rs t  nachdem diese vorbere itenden  Arbeiten  e r 
ledigt sind, kann das  Zem entieren  au f  eine g rö ß e re  
Tiefe in A ngriff  genom m en w erden . Dies geschieht 
am besten fü r  die verschiedenen T ie fens tu fen  durch 
Aufbohren der  bereits  benutzten  E inpreß löcher .  Beim 
E inpressen  von Zem ent m üssen  die H ä h n e  der  be
nachbarten  Löcher te ilweise g eö ffn e t  sein, dam it  man 
den Lauf der  Zementmilch und die Reichweite der  
Z em entierung von d e r  jeweiligen E inpreßs te l le  aus 
beobachten kann. A ußerdem  dienen diese geöffneten  
Löcher fü r  den Abfluß des S tandw asse rs  und das 
Entweichen d e r  Luft.  Die E n tfe rn u n g  von W a sse r  
und Luft ist unbed ing t erforderl ich ,  dam it  sich h in ter  
dem A usbau keine to ten  W asse r-  u nd  Luftsäcke 
bilden, die den E rfo lg  der  Arbeit  g e fä h rden  w ürden.

A u s w a h l  d e r  Z e m e n t e .

Vor Beginn der  Z em entie rungsarbe i ten  m uß  m an 
eine so rg fä lt ige  U nte rsuchung  d e r  dem  Schacht zu 
sitzenden W a sse r  vornehm en, um fes tzuste llen ,  ob 
sie angre ifende Bestandteile  enthalten .  Zu diesem 
Zwecke w erden  die P roben  dem G e b irg sk ö rp e r  e n t 
nommen, bevor das  W a sse r  m it dem S chachtausbau  
in B erüh rung  gekom m en ist, denn jede  längere  
B erührung  zwischen Zem ent und W a s s e r  ände r t  
dessen Beschaffenheit .  Sind in dem W a s s e r  zem ent 
ze rs törende  Bestandteile  en thalten ,  so ist eine be 
sonders  so rg fä l t ige  A usw ahl de r  anzuw endenden  
Zem entsorten  zu treffen.

Bei Anwesenheit  von Sulfaten, M agnesium chlor id ,  
Alkalien, K ohlensäure  und juvenilem W a s s e r  haben 
sich norm ale  P ort landzem en te  n u r  bew ährt ,  w enn 
ihnen H ydrau li te ,  wie T ra ß  o d e r  T h u ra m e n t ,  zu 
gesetz t w e r d e n 1. Bei A bd ich tungsarbe i ten  in ober 
schlesischen Schächten, die im D eckgebirge  zumeist 
in g rö ß e rm  U m fange  W a s s e r  mit betonschädlichen 
Bestandteilen aufweisen, s ind  seit  Ja h re n  M ischungen 
aus 1 Gewichtste il  P o r t lan d z em e n t  u n d  2 Teilen 
T h u ra m e n t  verw ende t w orden ,  die sich ausgezeichnet 
bew ährt  haben. Auch bei einem s ta rk  verdünn ten  
M ischungsverhä ltn is  von 1 : 4 od e r  1 : 5 ist s te ts  ein 
einw andfre ies  Abbinden e rfo lg t .  Die abgebundene  
Mischung nim m t w en ig  W a s s e r  auf, ist nach dem 
Abbinden klingend h a r t  und zeigt auch bei w iede r 
holtem Aufbohren  der  Zem entier löcher  volle F e s t ig 
keit, die sich bei Zusatz a n d e re r  H y d ra u l i te  nicht e r 
geben hat.

Selbstvers tändlich  können  auch mit ände rn  g e 
eigneten  Zem enten  o d e r  Zem entm ischungen  die 
gleichen E rfo lge  erziel t w erden ,  w enn  bei de r  A us 
w ahl die erforderl iche S o rg fa l t  obwaltet.  Es  em pfiehlt  
sich jedenfalls ,  bei allen Schach tzem entie rungen  in 
enger  F ü h lu n g  mit Z em entfach leu ten  zu arbeiten,  
denen die erforderl iche S achkenntn is  hinsichtlich der  
E ignung  der  einzelnen Z em entso r ten  eigen ist.

Vielfach w ird  sich mit Zem ent allein kein völl iger  
W asse rabsch luß  erreichen la ssen ;  d e r  Zem ent w ird

1 Waldeck: Ausbau von oberschlesischen Gefrierschächten in Mauer
werk und Beton, Glückauf 73 (1937) S. 57; Grün: Erfahrungen mit Spezial
zementen, Z. angew. Chem. 49 (1936) S. 85.



7.  Mai  1938 G l ü c k a u f 389

dann  m e h r  o d e r  w en iger  w asse rdu rch läss ig  sein, so 
daß  noch eine chemische N achdich tung  erfo lgen muß.

A b d i c h t u n g s a r b e i t e n  m i t  C h e m i k a l i e n .

Bei de r  chemischen Abdichtung, fü r  die M a r b a c h 1 
die schematische A n ordnung  einer P re ß an la g e  be 
schrieben hat ,  hande l t  es sich lediglich um  M a ß 
nahmen, die d e r  B esei tigung der  W a sse rd u rch lä ss ig 
keit von s tand fes ten  G este inen  o d e r  Beton dienen. Es 
ist d ahe r  g rundsätz lich  falsch, diese A bdichtung dor t  
allein anzuw enden, wo H o h lräu m e  vorhanden  sind, 
denn das  sich in s ta tu  nascendi b ildende Kiesel
säu rege l h a t  keine Fes tigkeit  und kann dahe r  nur  
fe inporige  G este ine  abdichten oder  zusamm enkit ten ,  
nicht abe r  g rö ß e re  Spalten  u nd  Klüfte einwandfrei 
ausfüllen. Im praktischen Betriebe w ende t  m an des 
halb ein zusam m engesetz tes  E inpreßverfahren ,  das  
sogenann te  V erbundverfahren,  an, bei dem  no rm a le r 
weise zunächs t  an allen Stellen Zem ent v o rgep reß t  
wird  und  e rs t  nach dessen E rhä r tung ,  also nach etwa 
5 T agen ,  zur  völligen Abdichtung und  Abschließung 
der  feinen P o ren  Chemikalien e ingep reß t  w erden. Ob 
die chemische Abdichtung in den Schächten von unten 
nach oben od e r  um gekeh r t  du rchzuführen  ist, r ichtet 
sich nach den jeweiligen Verhältnissen. Die vielfach 
auch im Schrift tum  noch ver tre tene A uffassung , daß 
das N achpressen  der  Chemikalien s o f o r t  dem E in 
p ressen  der  Zementmilch fo lgen müsse, ist irrig, 
weil dabei keine o rdnu n g sm äß ig e  V erfes t igung  erzielt 
wird. Zem ent und  Chemikalien bilden dann  zumeist 
einen breiigen Schlamm, der  überhaup t  nicht abbindet.

Bei Abdich tungsarbei ten  im M auerw erk  oder 
Be tonausbau  ist es in de r  Regel ra tsam , die D ich tungs 
arbe iten  nicht n u r  auf  den Ausbau zu beschränken, 
sondern  auch die zusitzenden W a sse r  schon im G e 
b i rg skö rper  abzusperren ,  dam it  sie, besonders  wenn 
sie ze rs tö rende  Bestandteile  enthalten ,  ü b e rhaup t  nicht 
mit dem Schachtausbau  in B erüh rung  kommen. Auch 
bei undichten und zerrissenen gußeisernen  Schacht
r ingen kann  das  chemische A bdich tungsverfahren  mit 
E rfo lg  du rch g e fü h r t  werden.

Die spezifischen Gewichte d e r  Dichtungsmittel 
sowie ihre Zähigkeit  und F ließfäh igkei t  müssen den 
jeweiligen G eb irgsve rhä l tn issen  a n g e p aß t  w erden , 
nach denen sich auch H öhe  und Zei tdauer  des Druckes 
fü r  die e inzupressenden  Chemikalien zu r ichten haben.

F ü r  die D u rc h füh rung  der  chemischen Abdich
tungen  sind la n g jäh r ig e  prak tische E rfa h ru n g e n  so 
wie sachkundige H a n d h a b u n g  d e r  E in p reßge rä te  e r 
forderl ich.  Andernfalls ,  sind Fehlsch läge nicht au s 
geschlossen.  So kann  z. B. bei zu s ta rk  verdünn ten  
Lösungen die gew ünschte  A bdichtung ausbleiben oder  
bei fa lscher  Bedienung der  G erä te  die U m se tzung  der 
Chemikalien bereits  in den Z uführungs le i tungen  ein- 
treten ,  die dadurch  vers top f t  werden.

Bei Schächten w ird  die chemische Abdichtung von 
söhligen B ohrlöchern  aus du rchgeführt .  Soll dabei 
das  G ebirge h in te r  d e r  S chach tw andung  au f  eine 
g rö ß e re  T iefe abgedich te t  werden , so h a t  es sich nicht 
als zweckmäßig  erwiesen, die A bdich tung  gleichzeitig 
auf  die ganze Länge d e r  Bohrlöcher  vorzunehm en, 
weil sich d e r  A bd ich tungsvo rgang  nicht g enau  ü b e r 
wachen läßt.  Ein besseres  E rgebn is  w ird  erzielt,  wenn 
m an  die A bdichtung in Abschnitten von je e twa 0,50 m 
T iefe vornimmt. M it d e r  A bdichtung wird  an der

1 Glückauf 67 (1931) S. 916, Abb. 4.

Schachtwand begonnen ;  ist der  ers te  R ing  von etwa 
0,50 m Tiefe abgedichtet,  so vertief t  m an  die Ein- 
p reß löcher  um w eitere 0,50 m und  w iederho l t  den 
Vorgang. Die p lanm äßige  D u rc h füh rung  der  Arbeiten 
zeigt Abb. 9. Z ur  N ac h prü fung  der  jeweiligen Ab
dichtung von einem Bohrloch aus öffne t  m an die 
H äh n e  der  benachbar ten  seitlichen, obern  u nd  un tern  
Löcher teilweise und beobachtet,  ob Chemikalien a u s 
treten. Auf Einzelheiten wird  noch im übernächsten  
Abschnitt e ingegangen  werden.

Zur E rre ichung  h öhere r  Leis tungen beim Ab
dichten empfiehlt  es sich, eine g rö ß e re  Anzahl von 
Einpreß löchern  fer t ig  mit H ähne n  besetzt herzu 
richten, die dann  der  Reihe nach an die E in p re ß 
leitungen angesch lossen  w erden  können. Vor dem 
Einpressen  wird  das E inpreßbohrloch  o rd n u n g sm äß ig  
gesäubert ,  de r  W asse rd ru ck  gem essen  und  dann  mit 
dem Einpressen  de r  e r s ten  Lösung  begonnen. Der 
Preßd ruck  muß natürl ich  höher  als der  des h in ter  dem 
Ausbau befindlichen W a sse rs  sein, dam it  dieses w e g 
g edrück t  w erden  kann. Sobald  das  G ebirge mit einer 
genügenden  M enge d ieser  Lösung  d u rch tränk t  ist, 
w ird  au f  die zweite Lösung um gescha lte t  u nd  diese 
zunächst mit dem zuletzt vorhandenen  Druck ein
gepreß t.  Allgemein wechselt  m an bei d e r  norm alen  
Abdichtung m ehrere  Male mit den Chemikalien, um 
auf diese W eise  eine e inwandfreie  Schließung aller 
P oren  zu erzielen.

In d e r  Regel m uß der  Druck w ährend  des Ein- 
pressens  allmählich s te igen ; bei ge lungene r  Abdich
tung  schnellt e r  plötzlich in die H öhe.  Sinkt e r  w ider  
E rw arten ,  so ist dies ein Zeichen dafür ,  daß  die 
Lösung w eg läu f t  od e r  von f l ießendem  W a s s e r  f o r t 
g e fü h r t  wird. D urch  so fo rt iges  U m schalten  auf die 
ers te  Lösung  kann  der  E rfo lg  vielfach noch erreicht 
werden.

D ie  b e i  A b d i c h t u n g s a r b e i t e n  
e r z i e l t e n  E r g e b n i s s e .

D er  E rfo lg  von Abdich tungsarbei ten ,  besonders  
hinsichtl ich d e r  verble ibenden W asse rzu f lü sse ,  hängt 
von der  G e b irg sa r t  und  der  Art des S chachtausbaus  
ab und w ird  je  nach den physikalischen E igenschaften  
der  G esteinschichten  unterschiedlich sein. G üns t ige re  
E rgebn isse  d a r f  m an im allgem einen bei guße ise rnem  
A usbau erw arten ,  bei dem  vielfach 9Qo/0 u nd  mehr,
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auch in Salzschächten, erreicht w orden  sind als 
norm alerweise bei B etonausbau oder  M auerw erk ,  weil 
diese S toffe ein g rö ß e res  Porenvolum en au fw e ise n ; 
immerhin läß t  sich auch bei diesen A usbauarten  un te r  
günstigen  Verhältnissen ein Abdich tungserfo lg  von 
an n ä hernd  80 o/o erzielen.

ln  einem Zeitraum von 9 Jahren  sind allein von 
einer Schachtbaufirma in 44 Schächten A bdich tungs 
arbeiten, und zw ar in 25 Kohlenschächten und 19 Salz
schächten, vo rgenom m en worden. D er  Ausbau der 
bearbeiteten  Schachtabschnitte bes tand  in 16 Fällen 
aus gußeisernen  Ringen, in 15 aus Ziegelm auerung, 
in 5 aus Beton und in 8 aus verschiedenartigen Aus
führungen . F ü r  den Verbrauch an D ichtungsm itteln  
w ird  zweckmäßig als Einheit  die innere bearbeitete  
Schachtf läche zugrunde  gelegt.  Nach den Ergebnissen 
in den angeführten  Schächten b e t rug  der  D urch 
schnittsverbrauch 25 kg Chemikalien und 50 kg 
Zement je  m 2 Schachtfläche.

C h e m i s c h e  V e r f e s t i g u n g .

Bei d ieser  Arbeitsweise handelt  es sich um die 
Ü berführung von lockern, nicht s tandfes ten  Qebirgs- 
schichten in ein künstl iches Gestein  von mittlerer  
Festigkeit .  Die A nordnung  der  gesam ten  Einrichtung 
ist grundsätz lich  die gleiche wie bei der  chemischen 
Abdichtung.

Bei der  chemischen V erfestigung kann um jede 
E inpreßstelle  n u r  ein Schlagkreis von bes timm ter 
G röße  versteint werden. Die Verhältnisse liegen hier 
ähnlich wie beim Gefrierverfahren ,  das ja  auch nur 
einen Kreis von bes tim m ter G rö ß e  um jedes  B ohr 
loch in F ros tzus tand  zu versetzen erlaubt.  G enau  wie 
die G efr ie r rohre  n u r  so weit voneinander  en t fe rn t  sein 
dürfen,  daß  die F ros tzy linder  bei fo rtschreitendem  
G efr ie rvo rgang  Zusammentreffen und  sich zu einem 
Ring schließen, dürfen  auch die Bohrlöcher  fü r  die 
Verfest igung  n u r  einen bestimmten Abstand  von 
e inander  haben. Die G röße  des Schlagkreises ist 
von den physikalischen E igenschaften  der  zu ver 
festigenden Gebirgsschichten, im besondern  von der 
Korngröße,  der  O berflächengesta l tung  u nd  dem 
Porenvolum en, abhängig.  Die V erfest igung  kann nur  
dann  E rfo lg  haben, wenn sich die um jedes Einpreß- 
loch verfest ig ten  Zonen auf ganzer  Länge ü b e r 
schneiden.

Abb. 10. Anordnung der Bohrlöcher 
bei der Versteinung eines Schachtes.

In Schächten e r fo lg t  die V erfes t igung  der  G e b i rg s 
schichten durch w aag rech t  geb o h r te  E inpreß löcher ,  
die radia l a n g e o rd n e t  sind. Ein völl ig  verfes t ig te r  
Ring um den Schacht kann  d ah e r  n u r  erre ich t  w erden, 
w enn sich die V erfes t igungskre ise  auch am E nde  der 
einzelnen Bohrlöcher berühren . Um den in Abb. 10 
im w aagrech ten  Schnitt w iedergegebenen  Schacht von 
4 m D urchm esser  soll das  G eb irge  au f  2 m Tiefe 
verste in t werden. Die E nden  d e r  einzelnen B ohr 
löcher dürfen  dann n u r  so w eit  vone inande r  liegen, 
daß  die V erfes t igung  auch hier noch einwandfre i  
erfolgt.  D em entsp rechend  sind die Bohrlöcher  in einem 
g e r in g e m  Abstand  vone inande r  anzusetzen. M it der 
V erfes t igung  wird  am Bohrlochende begonnen.

Abb. 11. Räumliche Darstellung der Verfestigung.

Zur Erz ie lung  e iner  o rd n u n g sm ä ß ig e n  Verfesti 
g u n g  m üssen  die losen G este ine  g le ichm äßig  von den 
chemischen L ösungen  d u rch trän k t  w erden .  Daher ist 
es bei t iefern  B ohrlöchern  ra tsam , die Verfestigung 
liicht auf  die ganze Bohrloch länge  in e i n e m  Satz 
vorzunehmen, weil sich so n s t  die Chemikalien den 
W e g  des ger ings ten  W id e rs ta n d es  suchen, also en t 
w eder  auf  Klüften abfließen o d e r  n u r  die Stellen mit 
dem g rö ß te n  P orenvo lum en  durchse tzen.  Zur Ver
m eidung dieser  Schwierigkeiten  ist auch hier das 
Sonderverfah ren  der  zonenw eise e rfo lgenden  Ver
fes t igung  herangezogen  w orden .  Ein theoretisches 
räumliches Bild von der  A neinanderre ihung  der 
einzelnen V erfes t igungskre ise  nebeneinander  bietet 
Abb. 11, w äh ren d  Abb. 12 die Lage der  V erfes t igungs 
kreise neben- und un te re inander  au f  d e r  abgewickelten 
Schachtwand veranschaulicht.

Abb. 12. Verfestigungskreise 
auf der abgewickelten Schachtwand.

F ü r  die V erfes t igung  d e r  R aum einhei t  j e d e r  G e 
s te insa rt  ist eine M indes tm enge  von Chem ikalien  
erforderl ich ,  die sich un te r  B erücksich tigung  der 
jeweiligen G eb irgsverhä l tn isse  auf  G ru n d  von Er-
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fah ru n g sw er ten  u nd  von V orversuchen verhä l tn is 
mäßig  g enau  errechnen  läßt.  Zur  N achp rü fung  
en tn im m t m an G este in sp roben  u n d  verfes t ig t  sie in 
e iner besondern  V ersuchse in r ich tung1, w obei m an den 
tatsächlichen Verbrauch an Chem ikalien  fests tel lt.  
Die P rü fu n g  m uß  sich auch auf  die güns t ig s te  K o n 
zentra t ion  d e r  L ösungen  und  die E rm it t lu n g  des 
g ü n s t ig s ten  E inp reßd ruckes  erstrecken. Um den 
C hem ikalienverbrauch m öglichst  einzuschränken, stellt 
m an v o r  dem  Beginn d e r  V erfes t igungsarbe i ten  Ver
suchsre ihen auf. N u r  die erm itte l ten  Lösungsm engen  
dürfen  e in g ep reß t  w erden ,  die dann  auch f ü r  die 
Erre ichung  des ges teck ten  Zieles ausreichen. Im 
Betriebe h a t  sich nämlich herausgeste l l t ,  daß  sich auch 
Schichten d e r  g leichen geologischen  F o rm a tion  h in 
sichtlich ih rer  physika lischen E igenschaften  bei der  
chemischen V erfe s t igung  völlig verschieden verhalten. 
Dies ist besonders  au ffa llend  im Buntsandste in .  Darin 
sind bei zahlreichen V erfes t igungsarbe i ten  z. B. in 
Oberschlesien im D urchschnit t  200 kg Chemikalien 
je m 3 verfes t ig ten  G eb irges ,  in L othr ingen  (V ogesen 
sandste in)  dagegen  n u r  75 kg benö t ig t  w orden.

Bei de r  chemischen V erfe s t igung  kom m t m an im 
allgemeinen m it v e rh ä l tn ism äß ig  n iedrigen Preß- 
drücken aus. N u r  in Sonderfä llen ,  bei denen es sich 
um  lose G este ine  mit besonders  kleinem P o re n 
volumen handelt ,  m uß man erheblich höhere  Drücke 
anwenden.

Sc/7/Z>//77/77-
sand

Z/v/sc/7e/7-

a  V e r t e i l e r ,  b  A b s p e r r h a h n ,  c  S t o p f b ü c h s e ,  d  H o c h c l r u c k -  

h a h n ,  e  S t a n d r o h r ,  f  P a c k e r ,  g  E i n s p r i t z r o h r .

Abb. 13. Einbau eines Hochdruckhahnes.

Da die E inpreß löcher  bei der  V erfe s t igung  loser  
M assen  nicht von se lbst offenbleiben, sind bis an die 
zu verfes t igenden  Stellen Rohre  in das  G eb irge  zu 
treiben. Zu diesem Zweck w erden  bei Schachtausbau 
in M auerw erk  o d e r  Beton zunächs t  die mit a u f 
geschraub ten  H o ch d ruckhähnen  au sg erüs te ten  S tan d 
rohre  in der  S chachtausk le idung  e ingebau t  u nd  sodann  
die E in p reß ro h re  durch die H äh n e  und  S tand roh re  
bis in die gew ünsch te  T iefe des G eb irges  getrieben.  
Dam it  das  H erau ssp r i tze n  des vielfach u n te r  hohem 
Druck s tehenden  S chw im m sandes  verhü te t  wird, ist 
am v o r d e m  E nde  d e r  H o ch d ruckhähne  eine S top f 
büchse angebracht,  welche die A ußenw and  des Ein- 
p reß ro h re s  fes t  um schließ t  und nach en tsp rechendem  
Anziehen eine völl ige A bdich tung  herbe iführ t .  Die 
gesam te  A no rd n u n g  lä ß t  Abb. 13 erkennen. Bei g u ß 
e isernem  R ingausbau  sind diese Vorarbe iten  erheblich 
einfacher, weil h ie r  d e r  H ochdru ck h a h n  in die

1 Guttmann, a. a. O.

Schachtr inge e ingeschraubt und  dann  durch ihn das 
E in p re ß ro h r  eingetr ieben wird. Die E in p reß ro h re  sind 
am Ende au f  die jeweils  im G ebirge zu verfes t igende  
Länge mit zahlreichen kleinen Löchern versehen, aus 
denen die Chemikalien in das G ebirge treten.  Zur 
Erle ich terung  der  E intre ibarbei t  versieht m an die 
P re ß ro h re  am v o rd e m  Ende m it e iner  Stahlspitze.

Nach dem Gelingen der  V erfes t igungsarbe i t  s teht 
das  E inpreßloch bis zur t iefsten  Stelle offen, es ist 
völl ig trocken, und beim H ine in s toßen  e iner  Eisen-* 
stange  hö r t  m an denselben hellen K lang  wie beim 
Anschlägen eines E isenstücks gegen fes tes  G estein .  
Im allgemeinen wird  eine V erfes t igung  von 2 m Stärke 
den  A nforderungen  g e n ü g e n ; schon d a fü r  m üssen 
Bohrer  und E in p reß ro h re  von 2,5 m Länge verw ende t 
w erden , deren H a n d h a b u n g  von dem F ö rd e rk o rb  aus 
besondere  Geschicklichkeit e rfordert .

Abb. 14. Ausbesserung eines Tübbings mit Blech 
und Stiftschrauben.

Auch lose G ebirgsschichten ,  die h in ter  gebrochenen  
g uße ise rnen  Schachtr ingen ans tehen, lassen sich 
chemisch verfest igen,  da  beim E inpressen  der  
Chem ikalien  so fo r t  die V erste inung  eintritt .  Das 
Zem entieren  ist in solchen Fällen  zumeist nicht 
möglich, weil de r  f lüss ige  Zem ent verhä ltn ism äß ig  
lange  Zeit zum Abbinden b rauch t  u nd  in de r  ganzen 
Zeit u n te r  hohem  Druck s tehen m uß, dem  aber  der  
gebrochene  gußeise rne  S chachtr ingausbau  in der  
Regel nicht s tandha l ten  wird. F rü h e r  h a t  man

1 - 9  S t i f t s c h r a u b e n .

Abb. 15. Sicherung eines gerissenen Schachtrings 
durch Stiftschrauben.
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gebrochene Schachtr inge in der  W eise zu flicken ver 
sucht, daß  m an innerhalb  der  Tübbinge Bleche von 
1 0 - 2 0  mm Stärke  mit Stif tschrauben befestig te  
(Abb. 14). D erar t ige  Flicken werden aber, wie die 
E rfa h ru n g  ge lehr t  hat, schon bei ger ingen  Be
w egungen  des Schachtr ingausbaus abgespreng t,  so 
daß  ihnen kein praktischer  W e r t  fü r  die Schacht
s icherung beigemessen w erden  kann.

Sind einzelne Risse in den Schachtringen vor 
handen, so hilft  m an sich neuerd ings  dadurch, daß 
m an  in den Riß S tif tschrauben von %  — 1" Dmr. e in 
d reh t  und auf  diese W eise den Ring w ieder  u n te r

Abb. 16. Sicherung von Pikotagen.

S pannung  bringt ,  w onach  im allgem einen keine 
nennensw erten  B ew egungen  m ehr  au f tre ten  (Abb. 15). 
Sobald die Risse trocken sind, bed a r f  es keiner  weitern 
Arbeiten. Bringen sie W a sse r ,  so w erd en  die G ebirgs-  
schichten dah in ter  lediglich abgedich te t  o d e r  e r f o rd e r 
lichenfalls verfest igt.  Keinesfalls dü r fen  aber  die 
Ringe nach al ter  Art mit Kupfer  au sg es te m m t werden, 
weil sich dann ein galvanisches E lem ent  bildet,  das 
die Zerse tzung  des E isens an diesen Stellen befördert.

In diesem Z usam m enhänge  sei noch au f  eine 
besondere  A rt de r  S icherung von P iko tagen  hin 
gewiesen, die auch an w endbar  ist, w enn  die P iko tagen  
verhä ltn ism äßig  s ta rk  und die Ringe g egene inande r  
verschoben sind. Die S icherung e r fo lg t  durch  v o r 
gebau te  U-Eisen, h in ter  denen der  Zw ischenraum  bis 
zu den Flanschen  de r  Schachtr inge durch zugepaß te  
Flacheisen ausgefü ll t  wird. Diese w erden  mit du rch 
gehenden , in die F lanschen  der  P iko tager inge  
geschraubte  S tif tschrauben  befes tig t  (Abb. 16). Auf 
diese W eise  ist es ge lungen ,  P iko tagen  bis zu 75 mm 
Stärke und bei einer Verschiebung der  F lanschen  bis 
zu 90 mm einwandfrei zu sichern.

(Schluß f.)

Baulandminderwert infolge Gefahr bergbaulicher Einwirkung.
Von Rechtsanwalt Dr. F. We i s ,  Kohlscheid (Rhld.).

Zu dieser wichtigen Frage ist vor kurzem ein wenig 
befriedigendes Urteil des Reichsgerichts ergangen1, das 
wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung nachstehend mit
geteilt und kritisch betrachtet wird.

Tatbestand und Begründung des Urteils.
Im Jahre 1910 hatte die Gemeinde A auf einem in der 

Nähe des Bürgermeisteramts gelegenen Grundstück, dem 
höchsten Punkt ihres Gebiets, einen Wasserturm errichtet. 
Die Gemeindeverwaltung sah das Bauwerk als durch den 
Bergbau der Beklagten gefährdet an und hielt zur 
Sicherung eine Verankerung oder Eisenbewehrung der 
Betonfundamente des Turms für notwendig. Die Beklagte 
übernahm die dadurch entstehenden Kosten von 1800J6. 
Im Jahre 1927 erwarb die Klägerin das Gemeindewasser
werk. Sie ersetzte im Jahre 1936 den alten, 350 m3 
fassenden Wasserbehälter des Turms durch einen neuen 
Behälter von 1000 m3 Inhalt. Der Umbau erforderte eine 
Verstärkung der Turmgründung, deren Kosten sich auf 
etwa 34000M  belaufen haben sollen. Unter dem Grund
stück war Bergbau der Beklagten in den Jahren 1857 bis 
1898 umgegangen; dann war erneut im Jahre 1914 und 
schließlich wieder von 1928 an abgebaut worden.

Die Klägerin forderte als Ersatz ihrer durch den Berg
bau der Beklagten veranlaßten besondern Aufwendungen 
zunächst einen Teilbetrag von 6500 M  nebst Zinsen. Die 
Beklagte bestritt nicht die Aufwendung besonderer 
Gründungskosten in Höhe dieser Summe und deren durch 
ihren Bergbau veranlaßte Notwendigkeit, aber sie wandte 
Verjährung ein, da die Gefährdung bereits im Jahre 1910 
ersichtlich gewesen und vom Vertreter der Rechts
vorgängerin der Klägerin erkannt worden, der Anspruch 
also damals entstanden und bekannt gewesen sei. Das Land
gericht verurteilte die Beklagte zur Zahlung der 6500 M  
nebst 4 o/o Zinsen seit Klagezustellung. Auf die Berufung 
der Beklagten wies das Oberlandesgericht die Klage ab. 
Die Klägerin hat Revision mit dem Ziel des Klagebegehrens 
eingelegt.

Das Reichsgericht führt in den Entscheidungsgründen 
zunächst den Standpunkt des Berufungsgerichts an, wonach

1 Urteil V 169/37 vom 24. Februar 1938.

die Entwertung des Baugrundes durch die vom Bergbau 
drohende Gefahr schon 1910 vorhanden und der Rechts
vorgängerin der Klägerin bekannt gewesen sei. Die 
Gefährdung, der man damals durch Gründungsverstärkung 
habe begegnen wollen, habe nicht auf dem alten, zum Still
stand gekommenen Bergbau beruht, sondern sei von dem 
1910, vorausgesehenen weitern Abbau zu erwarten gewesen. 
Die so verursachte Minderung in der Baulandeignung habe 
seit 1910 unverändert fortbestanden. Die dadurch dem 
Grundeigentümer zugefügte Vermögensschädigung sei nicht 
erst mit der Planung oder mit dem Beginn eines bestimmten 
Baues entstanden. Wenn die Gemeinde nicht vorausgesehen 
gehabt habe, daß später eine Vergrößerung des Wasser
turms mit erheblicher Fundamentverstärkung notwendig 
werden könnte, so handele es sich dabei lediglich um einen 
Irrtum über den Schadensumfang, der die Verjährung des 
auf einheitlicher Ursache, nämlich der Gefahr künftiger 
Bergbaueinwirkung beruhenden Ersatzanspruchs, nicht habe 
aufhalten können. Deswegen berufe sich die Beklagte mit 
Recht auf die binnen drei Jahren nach Kenntnis von Dasein 
und Urheber des Schadens abgelaufene Verjährung. Der 
von der Klägerin vorgebrachte Einwand unstatthafter 
Rechtsausübung stehe der Beklagten nicht entgegen, da 
sie den Berechtigten nirgends gehindert habe, den 
mindestens seit 1910 begründeten Anspruch wegen Ent
wertungsschadens früher geltend zu machen.

Hierauf fährt das Reichsgericht fort: Die Revision 
mußte demgegenüber Erfolg haben, wenn auch die 
Bedenken, die sie gegen die einschlägige Rechtssprechung 
des Reichsgerichts erhebt, nicht begründet sind. Es handelt 
sich vielmehr darum, daß die sich daraus ergebenden 
Rechtsregeln nicht der besondern Lage dieses Einzelfalls 
entsprechend angewandt worden sind. Dem Grundeigentum 
ist durch den Bergwerksbetrieb ein Vermögensschaden auch 
dann zugefügt, wenn, ohne daß eine körperliche Ein
wirkung an ihm zutage tritt, doch die Verwertbarkeit oder 
Benutzbarkeit des Grundstücks infolge der vom Bergbau 
d r o h e n d e n  G e f a h r  gelitten hat. Wird ein Grundstück 
nach der allgemeinen Meinung als bauunsicher angesehen, 
so ist es, falls eine Bebauung vernünftigerweise völlig 
ausgeschlossen erscheint, weder durch Verkauf noch durch
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eigene Bebauung als Bauland zu verwerten. Der besondere 
Wert, der ihm in dieser Eigenschaft beizumessen war, ist 
vernichtet. Erscheint aber eine Bebauung zwar noch 
möglich, dies aber nur unter besondern Vorsichts
maßnahmen (z. B. Verankerung, Betongründung), so ist 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge sowohl der Ver
kaufswert als auch der Gebrauchswert für den Eigentümer 
um den Betrag gemindert, auf den die voraussichtlich 
nötigen Sicherungskosten zu veranschlagen sind. Denn ein 
Käufer wird solche Baukostenerhöhung bei der Bemessung 
des Kaufpreises berücksichtigen, und für den Eigentümer 
wird sich die eigene Ausnutzung als Bauland um so viel 
teurer stellen. Allerdings darf es sich bei der Gefahr
befürchtung nicht nur um die Einschätzung einer 
unbestimmten fernliegenden Möglichkeit handeln; vielmehr 
muß eine »objektive Gefahr« bestehen. Für die Minder
bewertung müssen wirkliche, greifbare Unterlagen in der 
Gestaltung des in Betracht kommenden Bergbaus vorliegen, 
so daß nach dem regelmäßigen Geschehensablauf mit dem 
Eintritt von Schädigungen zu rechnen ist. Entstanden ist 
der Schaden am Grundeigentum in dem Zeitpunkt, in dem 
die durch den Bergbau herbeigeführte bestimmte Gefahr 
erkennbar geworden und infolgedessen die auf objektiven 
Unterlagen beruhende Minderbewertung des Grundstücks 
— für Verkauf, wie für eigenen Gebrauch — nach der 
Verkehrsanschauung eingetreten ist. Daß das Vermögen des 
Grundbesitzers von diesem Augenblick an um den Betrag 
der Minderbewertung geschädigt ist, ergibt sich in richtiger 
Gedankenfolge aus der Gegenüberstellung des Werts des 
vom Bergbau unbeeinflußten Grundstücks und des unter 
Berücksichtigung der Bergbaugefahr zu rechnenden Werts. 
Solche Einschätzung nach allgemeingültigen Gesichts
punkten und unter Zugrundelegung einer Bebauung 
von Durchschnittsbeschaffenheit hängt nicht von einem 
bestimmten Bauvorhaben ab, erfolgt vielmehr in der 
allgemeinen Bewertung unabhängig davon. Dem Grund
eigentümer erwächst der Anspruch auf Ersatz aus § 148 
ABG. in dem Zeitpunkt, wo der Schaden eingetreten ist. 
War das Grundstück nicht gänzlich bauunbrauchbar 
geworden, sondern nur so entwertet, daß die Bebauung 
durch die Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen 
erschwert ist, so erfolgt die Schadensberechnung nach der 
Höhe der voraussichtlichen Mehrkosten. Da besteht nun 
kein Anlaß, die Entstehung des Ersatzanspruchs des Grund
eigentümers verschieden anzusehen, je nachdem, ob er 
Verkauf des Baulands oder eigene Bebauung beabsichtigt.

Diese Grundsätze stehen in der bergrechtlichen Recht
sprechung seit langem fest1. Im neuern Schrifttum sind 
keine abweichenden Meinungen hervorgetreten. Praktische 
Unzuträglichkeiten, die eine andere Lösung erwünscht 
erscheinen lassen möchten, haben sich, soweit ersichtlich, 
nicht ergeben. Die Gefahr, daß die Bergwerksbesitzer bei 
solcher Auffassung über die Anspruchsentstehung mit einer 
großen Zahl von Feststellungsklagen überzogen werden 
könnten, weil in den Steinkohlenbezirken schließlich jedes 
Grundstück der Gefahr der Bergbaueinwirkung unterliege, 
besteht nicht, wenn nur ausreichend beachtet wird, daß von 
einer Entwertung als Bauland nur bei solchen Grund
stücken die Rede sein kann, die noch unbebaut oder nur 
teilweise bebaut in einer von der Bebauung schon 
unmittelbar ergriffenen Gegend liegen, und daß es sich, 
wie hervorgehoben, bei der Furcht späterer Einwirkung 
nicht um die Erwartung unbestimmter Möglichkeiten 
handeln darf, daß vielmehr bestimmte Unterlagen für ihre 
Berechtigung vorliegen müssen. Die Befürchtung, daß die 
oben dargelegte Auffassung dem Grundeigentümer nach
teilig sein möchte, wenn er den Zeitpunkt der Anspruchs
entstehung nicht beachtet und ihm dann bei späterer Klage 
Verjährung entgegengehalten wird, ist nicht stichhaltig, 
weil es bei der Verjährung nach § 151 ABG. nicht nur auf 
das Entstandensein des Anspruchs ankommt, sondern

1 RGZ. 30 (1893) S. 250; 93 (1918) S.262; 95, S. 78; Z. Bergr. 43(1902) 
S. 233 und 355; 47(1906) S. 256; 52 (1911) S. 50S; 54 (1913) S. 271 und 557; 
58(1917) S. 114; 59(1918) S. 392 ; 62(1921) S. 201; 69(1928) S. 365 ; 73 (1932) 
S. 516.

wesentlich auch auf die Wissenschaft vom Dasein des 
Schadens1. Ist aber der Eigentümer über die ernstlich 
drohende Gefahr und eine hierdurch nach der Verkehrs
auffassung eingetretene, nicht unerhebliche Entwertung 
seines Grundstücks aufgeklärt, so muß er allerdings zur 
Vermeidung der Verjährung eine Klarstellung seines An
spruchs fristgerecht und in einer die Verjährung unter
brechenden Weise betreiben. Das ist kein unbilliges E r 
fordernis, sondern es liegt im Zweck der Verjährung, der 
dahin geht, die Dauer der Ungewißheit über etwa drohende 
Ansprüche auf eine angemessene, wirtschaftlich erträgliche 
Zeitspanne zu beschränken.

Der Satz, daß die Entstehung und Berechnung des 
Anspruchs wegen Herabminderung der Bauplatzeigenschaft 
von einem bestimmten Bauvorhaben unabhängig ist, kann 
aber seinem Inhalte nach nur gelten, soweit es sich um 
zukünftig zu erwartende Haus- und Fabrikbauten von 
d u r c h s c h n i t t l i c h e r  Beschaffenheit auf der Bebauung 
noch offenstehenden Grundstücken handelt. Nur insoweit 
sind die Zukunftserfordernisse an die Sicherheit des Bau
grunds und die Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen 
nach allgemeingültigen durchschnittlichen Maßstäben 
voraus zu bemessen. Das ist aber nicht möglich in 
Beziehung auf Bauten von Ausnahmebeschaffenheit, z. B. 
solche von besonderm Gewicht oder erhöhten Sicherheits
erfordernissen. Ein Baugrund, der für Durchschnittsbauten 
hinreichende Sicherheit bietet, mag für Werke besonderer 
Art nicht mehr ausreichen. Oder das Maß der Entwertung 
mag nach Durchschnittserfordemissen annähernd ein
zuschätzen sein; dies aber nicht bei der Notwendigkeit 
außergewöhnlicher Standfestigkeit und erhöhter Sicherung 
des Baus. In solchen Fällen handelt es sich dann nicht um 
eine voraussehbare Folge des allgemeinen Einflusses der 
Bergbaugefahr, sondern um einen Schaden, dessen Ent
stehung mit der Planung und Errichtung eines Baus von 
dieser außergewöhnlichen Beschaffenheit verbunden ist, als 
einem Unternehmen, mit dem nicht von vornherein zu 
rechnen war.

So liegt die Sache in dem zur Entscheidung stehenden 
Falle. Im Jahre 1910 hatte die Gemeinde A den Ent
wertungsanspruch, der sich für sie angesichts des damals 
unternommenen Baues des Wasserturmes aus der Berg
schädengefahr ergab, befriedigt bekommen. Das Grund
stück war nun nicht mehr einer weitern Bebauung offen
stehendes Bauland, sondern vollständig bebaut. Neue 
Beitragsleistung der Beklagten für Bebauung dieses Grund
stücks konnte nur im Falle eines Umbaus und Er
weiterungsbaues in Frage kommen. Damit aber war nach 
Herstellung des den Bedürfnissen der Gemeinde ent
sprechenden Wasserbehälters nicht zu rechnen. Erst eine 
nicht zu erwartende Neugestaltung der Verhältnisse, die 
Veräußerung des Wasserwerks an eine umfassendere 
Gemeinschaft und die danach vorgenommene wesentliche 
Vergrößerung des Behälters, führten zu einer so vermehrten 
Inanspruchnahme des Baugrundes, daß nun ein stärkerer 
Schutz gegen die Bergschädengefahr notwendig wurde. Der 
Schaden am Grundeigentum infolge des Umstandes, daß 
die begründete Befürchtung vor spätem Einwirkungen aus 
dem Bergbau eine solche Vergrößerung des Wasserwerks 
durch die Notwendigkeit noch stärkerer Gründung 
erschwerte, ist erst zu der Zeit entstanden, als an diese 
Veränderung herangegangen wurde; also nicht schon im 
Jahre 1910 für die Gemeinde A, sondern erst 1936 in der 
Person der jetzigen Klägerin. Rechtsirrtümlich ist die 
Erwägung des Berufungsgerichts, dieser Schaden sei als 
Einheit mit dem im Jahre 1910 durch Zahlung von 1800 .JU> 
ausgeglichenen Gefährdungsschaden und als dessen bloße 
Fortsetzung anzusehen. Richtig ist vielmehr, daß die 
Zweckbestimmung des Grundstücks für den großem 
Behälter eine völlig neue, nicht zu erwartende war und daß 
der in der verminderten Eignung des Grundstücks hierfür 
bestehende, durch erneute stärkere Gründung aus
zugleichende Schaden untrennbar mit der Planung des Neu-

1 Vgl. RGZ. 30 (1893) S. 256; Z. Bergr. 54 (1913) S. 271; 59 (1918) S. 392.
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baus zusammenhing; infolgedessen kann der sich hieraus 
ergebende Ersatzanspruch auch erst mit ihr entstanden sein. 
Frühestens von diesem Zeitpunkt an kann die Verjährung 
laufen; schon deshalb kann sie nicht vollendet sein.

Aber selbst vom Standpunkt des Berufungsgerichts aus, 
daß die im Jahre 1936 eingetretene Notwendigkeit stärkerer 
Gründung in einheitlichem Zusammenhang mit der bereits 
im Jahre 1910 vorhandenen Grundstücksentwertung stehe 
und daß deswegen der jetzt geltend gemachte Ersatz
anspruch schon von da ab zu rechnen sei, hätte doch der 
Verjährungseinrede nicht stattgegeben werden sollen. Die 
in § 151 ABG. bestimmte dreijährige Verjährung beginnt 
erst mit Ke n n t n i s  vom Dasein des Schadens. Nun hindert 
zwar eine Ungewißheit über Umfang und Höhe des 
Schadens nicht den Beginn der Verjährung für den Gesamt
schadensanspruch, und alle voraussehbaren Folgezustände 
gelten als dem Verletzten durch die allgemeine Kenntnis 
vom Schaden bekannt geworden. Dies gilt aber doch nicht 
für spätere neue Nachteile, die unvorhersehbar und 
nicht zu erwarten waren. Im vorliegenden Falle konnten, 
wie schon in anderm Zusammenhänge hervorgehoben, die 
Vertreter der Gemeinde A den Grundstücksentwertungs
schaden im Jahre 1910 als mit der Zahlung der 1800 M  
ausgeglichen ansehen. Das Grundstück war damals mit 
Zustimmung der Beklagten für die Zwecke der Wasser
versorgung der Gemeinde nutzbar gemacht und baulich 
so ausgestaltet worden, daß die solcher Benutzung aus dem 
Bergbau drohenden Gefahren aller Voraussicht nach 
beseitigt waren. Die Gemeinde hatte keinen Anlaß, mit 
späterer wesentlicher Änderung des damals hergestellten, 
von vornherein auf lange Sicht berechneten Werks zu 
rechnen. Erst die nachträglich eingetretenen Umstände des 
Verkaufs und der notwendig gewordenen Neuplanung, an 
die im Jahre 1910 nicht zu denken war, haben als n eue  
Wirkung der Bergbaugefährdung die Notwendigkeit einer 
erheblichen Gründungsverstärkung hervorgerufen. Des
wegen handelt es sich, selbst wenn man den Entwertungs
schaden von 1936 objektiv in Zusammenhang mit dem von 
1910 bringen wollte, in Ansehung der Verjährungsfrage 
bei dem von 1936 doch um einen im Rechtssinne neuen 
Schaden mit neuem Beginn der Verjährung von der Wissen
schaft des Verletzten vom Schadensdasein an. Hätte die 
Gemeinde A im Jahre 1910 nach Empfang der 1800 Ji> 
eine Feststellungsklage wegen Schadensersatzes auf Grund 
fernerer Gefährdung erhoben, so wäre sie sicherlich wegen 
mangelnden rechtlichen Interesses abgewiesen worden.

In dem von der Beklagten angezogenen, vom er
kennenden Senat am 28. September 1932 entschiedenen 
Fall1, in dem die Verjährungseinrede für durchgreifend 
erachtet wurde, war der Sachverhalt wesentlich anders. 
Dort hatte die damalige Klägerin im Jahre 1920 Fabrik
gebäude errichtet und hierbei mit Rücksicht auf die ihr 
bekannte Gefährdung des Geländes durch den Bergbau 
der damaligen Beklagten besondere Sicherungsmaßnahmen 
getroffen. Sie hatte aber zu jener Zeit bewußt davon ab 
gesehen, wegen ihrer besondern Aufwendungen, überhaupt 
wegen der Bauunsicherheit des Geländes, gegen den Berg
werksbesitzer vorzugehen. In den Jahren 1925 und 1926 
errichtete die Klägerin auf eben dem Gelände, das 1920 
noch nicht vollständig bebaut worden war, Erweiterungen 
der Fabrikanlage, ebenfalls mit Sicherungen gegen Berg
baueinwirkungen. Ihre im Jahre 1925 wegen der besondern 
Aufwendungen aus 1925 und 1926 erhobene Klage wurde 
vom Oberlandesgericht, unter Billigung des Reichsgerichts, 
wegen Verjährung abgewiesen. In jenem Falle war also 
von vornherein ersichtlich, daß die Wirkung der Bergbau
gefahr auf das Baugelände nicht mit der ersten Bebauung 
und den dabei angebrachten Sicherungen erledigt war, daß 
vielmehr die Gefährdung und die so bewirkte Entwertung 
des noch nicht bebauten Grundstücksteils, dessen dem- 
nächstige Bebauung aber zu erwarten war, fortbestand. 
Da wäre es allerdings Sache des Grundeigentümers ge
wesen, der Verjährung vorzubeugen, indem er den von,

i V 87/32, Z. Bergr. 73 (1932) S. 516.

der Errichtung eines bestimmten Baues unabhängigen, klar 
ersichtlichen Entwertungsschaden mindestens mit Fest
stellungsklage geltend machte. Ganz anders liegt der 
gegenwärtige Fall, weil hier der Grundeigentümer den 
Entwertungsschaden im Jahre 1910 für vollständig erledigt 
ansehen durfte und erst eine lange Jahre später ein
getretene wesentliche Änderung der Verhältnisse eine durch 
die frühem Maßnahmen nicht berührte Schädigung durch 
Bergbaugefahr hat hervortreten lassen.

Greift der Verjährungseinwand nicht durch, so be
stehen keine weitern Bedenken gegen die in der Person 
der Klägerin entstandene Klageforderung. Daher war der 
Revision stattzugeben und die Berufung der Beklagten 
gegen das Urteil des Landgerichts zurückzuweisen.

Erörterung des Reichsgerichtsurteils.

Das Urteil hält die bisherige Rechtsprechung über 
den Minderwert infolge der Gefahr des Bergbaus aufrecht, 
wonach

a) der Schaden am Baulandgrundstück in dem Zeitpunkt 
entstanden ist, in dem die durch den Bergbau herbei-, 
geführte bestimmte Gefahr erkennbar geworden ist,

b) das Vermögen des Grundbesitzers von diesem Augen
blick an um den Betrag der Minderbewertung ge
schädigt ist,

c) solche Einschätzung von einem bestimmten Bau
vorhaben unabhängig ist und

d) die Schadensberechnung nach der Höhe der voraus
sichtlichen Mehrkosten für Sicherung usw. erfolgt.

Um die Entstehung des Anspruchs und damit die 
Verjährung für den hier vorliegenden Fall hinaus
zuschieben, schränkt das Reichsgericht den Satz, daß der 
Entschädigungsanspruch von einem bestimmten Bau
vorhaben unabhängig ist, dahin ein, daß dieser Satz 
seinem Inhalte nach nur richtig sei, »soweit es sich um 
zukünftig zu erwartende Haus- und Fabrikbauten von 
d u r c h s c h n i t t l i c h e r  Beschaffenheit auf der Bebauung 
noch offenstehenden Grundstücken handelt«. Dies be
gründet das Reichsgericht damit, daß »nur insoweit die 
Zukunftserfordernisse an die Sicherheit des Baugrunds 
und die Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen nach 
allgemeingültigen durchschnittlichen Maßstäben voraus zu 
bemessen seien«. Es ist nicht einzusehen, inwiefern es auf 
diese Umstände für die E n t s t e h u n g  des Schadens an
kommen soll. Ursache des Schadens ist allein die erkennbar 
gewordene Gefahr der bergbaulichen Einwirkungen. Diese 
Gefahr hat die voraussehbare Folge, daß der Baugrund in 
seiner Bebauungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Das ist der 
Schaden des Grundbesitzers. Also kommt es für die Ur
sache des Schadens und für seine Entstehung nicht auf 
den Umstand an, ob das Grundstück einmal bebaut wird 
und vollends nicht darauf, welches Gebäude einmal darauf 
errichtet wird und wie groß dieses Gebäude sein wird. Dies 
betrifft nur den Umfang des Schadens, nicht aber seine 
Entstehung. Ist aber der besagte Gesichtspunkt für die 
Entstehung des Schadens unerheblich, dann kann auch der 
Beginn der Verjährung nicht davon abhängig sein.

Wenn das Reichsgericht sagt, daß der größere Wasser
behälter und damit auch die erneute stärkere Sicherung 
des Grundstücks wider alles Erwarten notwendig geworden 
sei, dann hat sich damit d ie  H ö h e  des Minderwertes, die 
sich nach obigen Grundsätzen nach dem Umfang der 
Sicherungskosten richtet, vergrößert, und es liegt dann, 
insoweit man früher nicht an diese Vergrößerung gedacht 
hat, ein Irrtum über den Umfang des Schadens vor, der 
nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts1 den Beginn 
der Verjährung auch nicht hindert. Das Reichsgericht läßt 
diese Rechtsprechung weiter bestehen, weist aber darauf 
hin, daß sie nicht gelte »für spätere neue Nachteile, die 
unvorhersehbar und nicht zu erwarten waren«. Diese Ein
schränkung hat es bereits in einer frühem Entscheidung3

1 Vgl. Z. Bergr. 55 (1914) S. 258; 71 (1930) S. 531.
2 Jur. Wschr. 38 (1909) S. 725.
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gemacht. Eine solche neue Wirkung der Bergbaugefähr
dung sieht das Reichsgericht hier in der Notwendigkeit 
einer wesentlichen Gründungsverstärkung für die Ver
größerung des Wasserbehälters. Hierin liegt offensichtlich 
ein weiterer Rechtsirrtum. Man kann sich bei einer Körper
verletzung, hervorgerufen z. B. durch einen Messerstich, 
sehr wohl vorstellen, daß später neue Wirkungen der 
schädlichen Handlung hervortreten. Hier aber ist die Wir
kung, die durch die erkennbare Gefahr bergbaulicher 
Einwirkungen auf das Grundstück erfolgt ist, unverändert 
darin bestehen geblieben, daß das Grundstück eine Be- 
einträchtigung in seiner Bebauungsfähigkeit erfahren hat. 
Eine neue Wirkung könnte dadurch eingetreten sein, daß 
statt der Beeinträchtigung später völliger Verlust der 
Bebauungsfähigkeit eintritt. Der Umstand aber, daß der 
Wasserturm im Jahre 1910 mit einem Fassungsvermögen 
von 350 m3 erbaut worden ist und im Jahre 1936 wider alles 
Erwarten auf ein Fassungsvermögen von 1000 m3 erweitert 
werden mußte, wodurch auch höhere Sicherungskosten 
erforderlich wurden, ist niemals als eine neue Wirkung 
der Gefahr bergbaulicher Einwirkung anzusehen, sondern 
stellt nur eine Änderung der für die Höhe des Minderwerts 
geltenden Bemessungsgrundlage dar. Ähnlich läge der Fall, 
wenn sich bei einer Körperverletzung die Grundlagen für 
die Bemessung der Rente oder bei Verlust der Bauplatz- 
eigenschaft die Grundstückspreise für die Bemessung der 
Entschädigung änderten.

Dies alles wird vom Reichsgericht verkannt, wobei 
der Grund für diese falschen Vorstellungen offenbar darin 
zu suchen ist, daß in den Fällen, in denen ein Bauland
minderwert auf Grund einer erkennbar gewordenen Gefahr 
bergbaulicher Einwirkung angenommen wird, die Recht
sprechung diesen Baulandminderwert bereits auf den Zeit
punkt der Erkennbarkeit der Gefahr bergbaulicher Ein
wirkung, statt auf den Zeitpunkt der jeweiligen Bebauung 
abstellt. Bei der Länge der Zeit, die zwischen dem Eintritt 
des Schadens im Augenblick der erkennbar gewordenen 
Gefahr bergbaulicher Einwirkung und der Bebauung des 
Grundstücks liegen kann, kann sich die Bemessungsgrund
lage für die Höhe des Schadens natürlich immer ver
schieben. In dieser Richtung liegt hier allerdings ein un
gewöhnlicher Fall deshalb vor, weil sich die Sicherungs
kosten als Bemessungsgrundlage des Schadens von 
ursprünglich 1800 auf 36000 M  erhöht haben. Aber um
gekehrt kommt auch der andere Fall vor, daß ein Minder
wert nach den Sicherungskosten eines in bestimmter Größe 
geplanten Gebäudes berechnet und bezahlt wird und der 
Bau später aus unvorhergesehenen und früher nicht zu 
erwartenden Umständen unterbleibt oder viel kleiner aus
fällt. Ist in einem solchen Falle die Zahlung des Minder
wertes auf Grund rechtskräftigen Urteils erfolgt, dann ist 
seine Rückzahlung ausgeschlossen.

Wenn man nun im vorliegenden Falle die Entstehung 
des Anspruchs wegen Veränderung der Umstände hinaus
schiebt, um eine weitere Entschädigung in Höhe der er
neuten Sicherungskosten erlangen zu können, dann müßte 
man gerechterweise im zweiten Falle wegen Veränderung 
der Umstände die Entstehung des Anspruchs rückgängig 
machen, um die erfolgte Zahlung zurückzuerhalten. Davon 
wird aber niemals gesprochen. So muß man also aus dem 
vorliegenden Urteil die ganz und gar unbefriedigende 
Folgerung ziehen, daß zwar der Bergwerkseigentümer 
unter den genannten übrigen Voraussetzungen den durch
schnittlichen Schaden unter allen Umständen bezahlen muß 
und ihm darüber hinaus auch noch ein weiterer Schaden 
zur Last fällt, wenn später eine überdurchschnittliche Be
bauung dazukommt, daß er aber niemals eine Rück
vergütung erhalten soll und bei einem rechtskräftigen 
Urteil erhalten kann, wenn die Bebauung später unter
bleibt oder kleiner als erwartet ausfällt.

Das Reichsgericht hat die von der Revision gegen die 
bisherige Rechtsprechung vorgebrachten praktischen Be
denken zurückgewiesen, weil sich Unzuträglichkeiten, die 
eine andere Lösung erwünscht erscheinen lassen möchten,

bisher nicht ergeben hätten. Hätte es die Auswirkungen 
seiner Entscheidung nach jeder Richtung erkannt, dann 
wäre es vielleicht zu einer ändern Ansicht gekommen; 
denn die obigen Erwägungen ergeben geradezu die Not
wendigkeit einer ändern Lösung. Zweckmäßig wäre eine 
Umgestaltung der Rechtsprechung in der Weise, daß nicht 
der Zeitpunkt der Erkennbarkeit der Gefahr, sondern je
weils nur der Zeitpunkt der Bebauung des Grundstücks 
für die Entstehung des Schadens maßgeblich ist und der 
Minderwert dann nach Maßgabe der tatsächlich auf
gewendeten Kosten bemessen wird.

In einem ändern Falle1 hat das Reichsgericht die Ent
schädigungsfrage auf den Fall der wirklichen Bebauung 
abgestellt. In dem Urteil handelte es sich darum, daß ein 
Grundstück bebaut, aber eine besondere Bergschäden
sicherung unterblieben war. Hier hat das Reichsgericht 
einen Ersatz von Minderwert in Höhe der Sicherungs
kosten abgelehnt, weil solche nicht entstanden seien. Mit 
der angeführten Rechtsprechung läßt sich dieses Urteil nur 
schlecht in Einklang bringen, weil, wie gesagt, auch in 
Fällen, in denen die Feststellung des Minderwerts v o r  
der Bebauung erfolgt, oft nur nach mutmaßlichen Siche
rungskosten gerechnet wird, die in vielen Fällen später 
auch nicht aufgewendet werden. Der Eigentümer des einen 
Grundstücks soll also keinen Minderwert erhalten, weil 
er keine Sicherungskosten aufgewendet hat, während der 
Eigentümer des ändern Grundstücks, bei dem die Auf
wendung der Sicherungskosten in Aussicht stand, die 
M.inderwertzahlung behält, auch wenn später die Aufwen
dung der Sicherungskosten wider Erwarten unterbleibt. 
Auch diese unterschiedliche Behandlung würde bei einer 
Änderung der Rechtsprechung im genannten Sinne ohne 
weiteres behoben werden.

Damit würden aber zugleich noch andere Unzuträglich
keiten wegfallen, die sich bei der jetzigen Rechtsprechung 
in der Praxis immer wieder zeigen. Dies gilt vor allem 
von der Notwendigkeit der Feststellungsklagen, die zur 
Verhütung der Verjährung angestrengt werden müssen. 
Selbst wenn man diese Klagen auf die Fälle beschränkt, 
die bei Beachtung der vom Reichsgericht im vorliegenden 
Urteil aufgezeigten Umstände übrig bleiben, kann ihre Zahl 
immer noch erheblich sein. Auch würde man dann über 
die Frage, ob eine Feststellungsklage in einem Falle, wie 
ihn das vorliegende Urteil behandelt, rechtlich überhaupt 
möglich gewesen wäre, nicht streiten können. Ferner wäre 
es ausgeschlossen, für die Erhebung einer Feststellungs
klage, wie dies das Urteil zum Schluß tut, einen Unter
schied zu machen, ob das Grundstück mit der ersten 
Bebauung in seiner Bebauungsfähigkeit bereits völlig aus
genutzt war oder ob noch eine weitere Bebauung möglich 
ist. Für die rechtliche Beurteilung kann dieser Unterschied 
bei Richtigkeit der angeführten Rechtsprechung nichts aus
machen, weil die Bebauung des Grundstücks, wie gesagt, 
nur die Höhe des Schadens (die Sicherungskosten als Be
rechnungsmaßstab), nicht aber seine Entstehung berührt; 
Wollte man sich wegen der Höhe des Schadens sichern, 
dann war bei der geltenden Rechtsprechung sowohl in dem 
einen wie in dem ändern Falle Feststellungsklage geboten, 
wobei sich das rechtliche Interesse für die Feststellungs
klage aus den Folge Wirkungen der angeführten Recht
sprechung von selbst ergab.

Mit dieser Aufzählung sind aber die Schwierigkeiten, 
die sich aus der gegenwäitigen Rechtsprechung ergeben, 
noch nicht erschöpft. So sei auf den Fall hingewiesen, 
daß ein Grundstück den Eigentümer wechselt und der erste 
Eigentümer den Minderwert erhalten, ihn aber bei Be
messung des Kaufpreises nicht berücksichtigt hat; dies hat 
dann zur Folge, daß der Nachfolger im Eigentum, der das 
Grundstück bebaut und die Sicherungskosten aufwendet, 
leer ausgeht. Auch kommt es nicht selten vor, daß der 
Baulandminderwert nach den mutmaßlichen Sicherungs
kosten ersetzt wird, der Bergbau aber in der Zeit, in der

1 Urteil vom 26. Juni 1918, Z. Bergr. 60 (1919) S. 106.



39 6 G l ü c k a u f Nr .  18

die Bebauung erfolgt, schon abgeklungen ist, so daß die 
Sicherungen gar nicht mehr nötig sind.

Schon bevor das angeführte Urteil des Reichsgerichts 
bekannt war, hatte das Oberlandesgericht Köln in seiner 
Entscheidung vom 15. Juli 1937 auf Grund nur eines Teils 
dieser Schwierigkeiten den Vorschlag gemacht, das Gesetz, 
also nicht nur die Rechtsprechung, entsprechend zu ändern. 
Es heißt dort wörtlich: »Es mag sich deshalb vielleicht

empfehlen, die Geltendmachung dieser Ansprüche in 
Zukunft durch ausdrückliche Gesetzesvorschrift an den 
Eintritt positiver Schadensfolgen — wie z. B. Aufwendung 
von Sicherungskosten oder Verkauf zu herabgemindertem 
Preis — zu binden.«

Vielleicht wird sich bei der in Aussicht stehenden 
reichseinheitlichen Reglung des gesamten Bergrechts 
Gelegenheit zu einer Prüfung dieser Fragen ergeben.

U M  S C H A U
Die R ein igung  von P la t tenschu tzp aketen  

für G ruben diese l lok om otiven .

Von Dr. H. H. M ü l l e r - N e u g l ü c k ,  Essen.

(Mitteilung aus dem Laboratorium des Vereins zur Über
wachung der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen in Essen.)

Auf Grund der Zulassungsbedingungen müssen die 
Luftansaug- und Auspuffleitungen von Grubendiesel
lokomotiven zur Verhütung von Flammenübertragung mit 
einem Plattenschutz oder einer ändern gleichwertigen Ein
richtung versehen sein. Der Einbau dieser Geräte in die 
Lokomotiven soll so erfolgen, daß sie gegen Beschädigungen 
geschützt sind, aber auch leicht ausgebaut und untersucht 
werden können. Bei Verwendung eines Plattenschutzes muß 
nach den Bestimmungen die Plattenhöhe mindestens 50 mm 
bei einer Blechstärke von mindestens 0,5 mm betragen, und 
die Spaltbreite darf nicht größer als 0,5 mm sein.

Dieser geringe Abstand der Bleche voneinander bringt 
es mit sich, daß leicht Verkrustungen entstehen, die ein 
einwandfreies Arbeiten des Motors erschweren. In der An
saugleitung wird im allgemeinen nur reine Luft durch den 
Plattenschutz, gesaugt, weil ein Luftfilter vorgeschaltet ist. 
Eine Verschmutzung dieses Schutzes auf der Außenseite ist 
also nur bei einer nicht regelmäßigen Reinigung des Filters 
möglich, während sich die Innenseite mit Ruß belegen kann, 
wenn in der Arbeitsperiode des Motors ein Teil der Ver
brennungsgase durch undichte Einlaßventile in den Ansaug
raum gelangt. Ein verschmutzter Einsaugplattenschutz er
höht aber den Ansaugwiderstand und läßt zu wenig Ver
brennungsluft in den Motor treten. Der Dieselmotor arbeitet 
dann unter Luftmangel, seine Leistung fällt ab, und bei 
Grenzleistungen ergibt sich ein höherer Kohlenoxydgehalt 
der Abgase. Deshalb sollte der Einsaugplattenschutz je nach 
den Betriebsverhältnissen in jeder Woche ein- oder zweimal 
gereinigt werden.

Die Auspuffplattenschutzpakete sind erheblich stärker 
der Verschmutzung ausgesetzt, die auch hier auf zwei Ur
sachen zurückzuführen ist. Von außen her können durch 
den Wetterstrom bei Fahrten der Lokomotive entgegen 
seiner Richtung Kohlenstaubteilchen zwischen die Schlitze, 
gedrückt werden. Je nach dem Alter und damit der Festig
keit der Kohle ist das Haftvermögen verschieden. Junge 
und fettige Kohlen haften fester und verschmutzen die 
Schlitze stärker als ältere und harte Kohlen. Auf der 
Innenseite wird die Verkrustung durch Öldämpfe, Kohlen
wasserstoffe sowie Rußteilchen verursacht, die sich bei 
ungenügender Verbrennung bilden und von den Aus
puffgasen mitgeführt werden. Man kann die innere Ver
schmutzung mildern, indem man die Füllung des Wasser
bades im Auspufftopf täglich oder nach jeder Schicht 
erneuert und durch Zusatz von Soda, Trinatriumphosphat 
oder Henkel P 3 die Bindungsfähigkeit des Wasserbades 
für Öl- und Rußteilchen erhöht. Ganz vermeiden läßt sie 
sich trotz dieser Hilfsmittel nicht. Das Zusetzen der Schlitze 
verhindert aber ein zwangloses Austreten der Auspuffgase 
und ruft unter Umständen eine unvollständige Verbrennung 
hervor, weil nicht alle Auspuffgase infolge des Gegen
druckes während der Auspuffperiode aus dem Motor
zylinder herausgedrückt werden können. Als Folge davon

fällt die Leistung des Motors ab, und die Auspuffgase ent
halten mehr Kohlenoxyd. Die Auspuffplattenschutzpakete 
sind daher täglich mindestens einmal, wenn möglich sogar 
nach jeder Schicht auszuwechseln und gründlich zu 
reinigen.

Die Reinigung der Plattenschutzpakete durch Aus
spritzen mit einem starken Wasserstrahl hat sich auf den 
meisten Anlagen als unzureichend erwiesen, weil die 
ziemlich haftfähige Verbindung zwischen Öl-, Kohle- und 
Rußteilchen durch das Wasser allein kaum zu lösen ist. 
Günstigere Ergebnisse sind beim Ausblasen mit Dampf 
oder Preßluft erzielt worden. Allerdings muß bei der Ver
wendung von Preßluft darauf geachtet werden, daß das 
Ausblasen sofort nach dem Stillstand der Lokomotive er
folgt, weil die Ablagerungen beim Abkühlen verhärten und 
sich dann nicht mehr mit Luft allein entfernen lassen. Auch 
das Eintauchen des Plattenschutzes in organische Lösungs
mittel unter gleichzeitiger Säuberung der Schlitze mit einem 
Stahlblech hat sich bewährt. Im allgemeinen werden hierfür 
Benzol und Benzin verwendet. Bei der Feuergefährlichkeit 
dieser Stoffe ist es aber notwendig, den Plattenschutz nach 
dem Ausbau aus der Grube zu schaffen und die Reinigung 
übertage vorzunehmen; denn nach den bestehenden Ver
fügungen ist ein offenes Arbeiten mit leicht brennbaren 
Lösungsmitteln im Betriebe untertage der Kohlenzechen 
verboten.

Abb. 1. Plattenschutz vor und nach der Reinigung.

Die Umständlichkeit dieses Verfahrens führte dazu, 
die Reinigung der Plattenschutzpakete mit unbrennbaren, 
wasserlöslichen und kalt anwendbaren Mitteln zu versuchen. 
Befriedigende Ergebnisse wurden zum Teil mit Trinatrium- 
phosphat- und Sodalösungen oder mit 3-5<>/oiger P3-Lauge 
erzielt. Recht gut hat sich auch Aggressolbeize bewährt, 
von deren Wirkung die Abb. 1 - 3  ein anschauliches Bild 
geben. Die Aufnahmen stammen von Reinigungsversuchen, 
die mit Aggressolbeize und verschiedenartigen Platten
schutzpaketen durchgeführt worden sind. Beispielsweise 
wurde ein Plattenschutzpaket aus V 2a-Stahl entsprechend
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der Reinigungsvorschrift mit senkrecht stehenden Schlitzen, 
was die Auflockerung der Verkrustungen erleichtert’ 
24 Stunden zur Hälfte in Aggressolbeize eingetaucht. Die 
obere Hälfte ließ man außerhalb des Bades, damit nach 
dem Versuch ein Vergleich mit dem ursprünglichen Zustand 
möglich war. Nach der angegebenen Zeit wurde der Platten
schutz aus der Beize genommen und mit kaltem Wasser ab
gespritzt. Abb. 1 zeigt den Plattenschutz aus V2a-Stahl vor 
und nach der Reinigung, während die Abb. 2 und 3 kleine 
Ausschnitte der gereinigten und ungereinigten Fläche in 
dreifacher Vergrößerung wiedergeben und die Wirkung 
besonders klar hervortreten lassen. Das nachträgliche Aus
spritzen mit einem kräftigen Strahl kalten Wassers hat sich 
bei allen bewährten anorganischen Lösungsmitteln als not
wendig erwiesen; denn im Reinigungsbad findet keine voll
ständige Lösung des Öl-Kohle-Schlammes statt, sondern 
nur eine starke Auflockerung der Verkrustungen in den 
Schlitzen, was dann allerdings ein erfolgreiches Ausspritzen 
mit kaltem Wasser ermöglicht.

Abb. 2 und 3. Ausschnitte aus der ungereinigten 
und gereinigten Fläche.

Zum Schluß sei noch eine Anlage zur Reinigung von 
Plattenschutzpaketen mit Aggressol kurz beschrieben, die 
sich bewährt hat und eine erhebliche Abkürzung der Ein
wirkungsdauer zuläßt. Die verschmutzten Plattenschutz
pakete werden in einem Tonbottich (Abb. 4) mit senkrecht 
stehenden Schlitzen etwa zwei Stunden in das Lösungs
mittel getaucht. Danach steckt man sie, wie aus Abb. 5 zu 
ersehen ist, in die U-Eisen-Führung a und klemmt sie mit 
den Stiften b fest. Darüber wird die Platte c geschoben, 
auf die das flachgedrückte Rohr d eingeschweißt ist. Die 
untere Öffnung des Rohres ist 10 mm breit und entspricht 
in ihrer Länge den Schlitzen der Plattenschutzpakete. Über 
den etwa 4 m langen Schlauch e steht das Rohr mit der 
durch den Hahn f abschließbaren Druckluftleitung g in Ver
bindung. Der Grubendruckluft von 5 —6 at wird aus der 
Leitung h durch den Hahn k reines Wasser zugesetzt, 
während man die Platte c über die Schlitze des Platten-

Abb. 4. Tonbottich.

Schutzes bewegt. Bei dieser Anordnung soll die Reinigungs
dauer nur rd. 5 min betragen und von recht gutem Erfolg 
sein.

Zusammenfassend sei nochmals betont, daß eine häufige 
Reinigung des Plattenschutzes aus der Auspuffleitung sehr 
wichtig und für einen einwandfreien Betrieb des Motors 
unerläßlich ist. Der Plattenschutz der Ansaugleitung braucht 
nicht so häufig ausgebaut werden, jedoch ist auch hier eine 
Reinigung in regelmäßigen Zeitabständen zu empfehlen.

D ip lom p rü fun gsord nu ng  für die Fachrichtungen  
Bergbau und M a rksch e id ew esen  an re ichsdeutschen  

T ech n isch en  H ochschu len  und B ergak adem ien .

Mit Wirkung vom 1. April 1938 hat der Reichs- und 
Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung die Bestimmungen für die Diplomprüfung in 
den Fachrichtungen Bergbau und Markscheidewesen an 
reichsdeutschen Berghochschulen durch die nachstehenden 
Richtlinien geändert oder erweitert1.

Allgemeine Bestimmungen.

P r a k t i s c h e  Le h r z e i t .

Die reichsdeutschen Bergbaubeflissenen und die 
Beflissenen des Markscheidefaches deutschen und art
verwandten Blutes leisten die praktische Lehrzeit vor 
Beginn und während des Studiums ab unter Aufsicht und 
nach den Anordnungen der Bergbehörden. Für die Länder 
Preußen, Bayern und Sachsen ist auf die Anordnungen 
und Erlasse der zuständigen obersten Bergbehörden ver
wiesen, welche die praktische Lehrzeit regeln2. Die Be
flissenen beider Fachrichtungen müssen eine halbjährige 
bergmännische praktische Lehrzeit v o r  Aufnahme des 
Studiums nachweisen. Das zweite praktische Halbjahr ist 
grundsätzlich b is  z u r  V o r p r ü f u n g  abzuleisten. Es um
faßt für Bergbaubeflissene die weitere bergmännisch
praktische Ausbildung, für Beflissene des Markscheidefachs 
die praktische markscheiderische Lehrzeit. Ausnahmen 
kann der zuständige Wirtschaftsminister bewilligen.

1 Erlaß vom 29. Januar 1938, R. Min. Amtsbl. Dtsch. Wiss. 4 (1938) S. 80.
2 Wegen der preußischen Bergbaubeflissenen vgl. Glückauf 72 (1936) 

S. 567, wegen der preußischen Beflissenen des Markscheidefaches vgl. 
Glückauf 72 (1936) S. 642.
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M e l d e z e i t e n  f ü r  d i e  P r ü f u n g e n .
Vorprüfungen finden nur im Frühjahr und Herbst statt, 

Hauptprüfungen vor Anfang und zu Ende des Sommer
semesters und vor Beginn des Wintersemesters. Regel
mäßig werden 3 bis 4 Bewerber in einer Gruppe gemein
sam geprüft.

P r ü f u n g s v e r f a h r e n .
Der bisherige Geschäftsgang der Prüfungen, die 

Meldebedingungen, die Zusammensetzung der Prüfungs
ausschüsse und die Beurteilung der Prüfungsergebnisse 
bleiben unverändert. Für die m ü n d l i c h e  Prüfung gilt 
folgendes: Die mündliche Vorprüfung und Hauptprüfung 
findet in e i n e m Prüfungsgang vor dem Prüfungsausschuß 
statt; sie dauert für eine Gruppe zwei, höchstens drei auf
einanderfolgende Wochentage. Der Vorsitzer des Prüfungs
ausschusses leitet sie und bestimmt einen Vertreter des 
Lehrkörpers zur ständigen Teilnahme am ganzen Verlauf 
der Prüfung einer Gruppe, an der im übrigen möglichst 
viele Mitglieder des Prüfungsausschusses teilnehmen sollen. 
Spätestens drei Tage nach dem letzten Prüfungstag setzt 
der ganze Prüfungsausschuß in einer Schlußsitzung das 
Prüfungsergebnis fest, das anschließend den Prüflingen 
durch den Vorsitzer mitgeteilt wird. Die mündliche Prüfung 
dauert für jedes Prüfungsfach, auch wenn es mehrere Teil
gebiete umfaßt, für eine Gruppe von drei Bewerbern im 
allgemeinen eine Stunde.

P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n .
Die Prüfungsanforderungen sollen an den einzelnen 

Hochschulen keine grundlegenden Unterschiede aufweisen. 
Die Berghochschulen sollen deshalb kurzgefaßte Inhalts
angaben mit Stundenzahl der Vorlesungen und Übungen 
jedes Lehrfaches, getrennt nach den in der Vorprüfung 
und Hauptprüfung vertretenen Fächern, zusammenstellen 
und herausgeben, dabei auch den Zweck und Aufbau von 
Schau- und Lehrsammlungen der einzelnen Institute an
führen.

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .
Die vorstehenden Bestimmungen und die folgenden 

neuen Diplomprüfungsordnungen gelten vom 1. April 1938 
an. Wer vor dem Inkrafttreten der neuen Ordnungen an 
einerreichsdeutschen Berghochschule aufgenommen worden 
ist, kann sich nach der bisherigen Diplomprüfungsordnung 
prüfen lassen, wenn er sich bis zum 1. Oktober 1939 
gemeldet hat.

Diplomprüfungsordnung in der Fachrichtung Bergbau.

V o r p r ü f u n g .
1. Übungsergebnisse: a) in Mechanik, b) in Physik,

c) in Chemie und Lötrohrprobierkunde, d) in Maschinen
zeichnen, e) eine Übungsarbeit über Gegenstände und Be
triebszweige des Bergbaus, an deren Stelle die in der 
praktischen Tätigkeit angefertigten Ausarbeitungen an
erkannt werden können.

Der Umfang der Übungsergebnisse in Physik und der 
Laboratoriumstätigkeit in Chemie ist so zu bemessen, daß 
die Arbeiten in Physik an einem Halbtag, in Chemie an 
drei Halbtagen während zweier Semester erledigt werden 
können.

2. Mündliche Prüfung: a) Grundzüge der Bergbau
kunde, b) Mathematik und technische Mechanik, c) Physik,
d) Chemie, e) Mineralogie einschl. Kenntnis der wich
tigsten Gesteine, f) Geologie und Versteinerungslehre, 
g) Maschinenelemente, h) Grundzüge des bürgerlichen

W I R T  S C H A
Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der am 29. April 1938 endigenden Woche1.
1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne). Der 

Markt zeigte während der Berichtswoche eine kräftige

1 Nach Colliery Ouard. und Iron Coal Trad. Rev.

und öffentlichen Rechts, i) Grundzüge der Wirtschafts
wissenschaft.

H a u p t p r ü f u n g .

1. Übungsergebnisse: a) in Bergbaukunde, b) in Auf
bereitungskunde, c) im Entwerfen von bergtechnischen und 
Aufbereitungsanlagen, d) in bergtechnischer Maschinen
lehre und Elektrotechnik, e) in Markscheidekunde. An 
Stelle der markscheiderischen Übungsergebnisse kann eine 
markscheiderische Meldearbeit treten (vgl. Nr. 2).

2. Eine Arbeit aus dem Gebiet der Geologie oder 
Lagerstättenkunde. Der Umfang der markscheiderischen 
und geologischen oder lagerstättenkundlichen Meldearbeit 
ist so zu bemessen, daß sie vom Bewerber in vier Wochen 
angefertigt werden kann.

3. Diplomarbeit aus der Bergtechnik, deren Be
arbeitungsdauer auf drei Monate festgesetzt wird.

4. Mündliche Prüfung: a) Bergbaukunde, b) Auf
bereitungskunde einschl. Kokerei und Brikettierung,
c) Lagerstättenlehre und Angewandte Geologie, d) Berg
technische Maschinenlehre und Elektrotechnik, e) Mark
scheidekunde und Angewandte Geophysik, f) Chemische 
Technologie und Hüttenkunde, soweit sie für den Berg
mann in Frage kommen, g) Bergrecht einschl. Arbeits
recht und Sozialversicherung, k) Bergwirtschaftslehre.

Diplomprüfungsordnung , 
in der Fachrichtung Markscheidewesen.

V o r p r ü f u n g .

1. Übungsergebnisse: a) in Mathematik einschl. Dar
stellender Geometrie und Mechanik, b) in Physik, c) in 
Chemie und Lötrohrprobierkunde, d) eine Übungsarbeit 
aus der elementaren Markscheidekunde, an deren Stelle 
die in der praktischen Tätigkeit angefertigten mark
scheiderischen Ausarbeitungen anerkannt werden können. 
Der Umfang der Übungsergebnisse in Physik und der 
Laboratoriumstätigkeit in Chemie ist so zu bemessen, daß 
die Arbeiten in Physik an einem Halbtag, in Chemie an 
drei Halbtagen während zweier Semester erledigt werden 
können.

2. Mündliche Prüfung: a) Grundzüge der Markscheide
kunde, b) Mathematik und technische Mechanik, c) Physik,
d) Chemie, e) Mineralogie einschl. Kenntnis der wichtigsten 
Gesteine, f) Geologie und Versteinerungslehre, g) Grund
züge des bürgerlichen und öffentlichen Rechts, h) Grund
züge der Wirtschaftswissenschaft.

H a u p t p r ü f u n g .
1. Übungsergebnisse: a) in Markscheidekunde und 

Instrumentenkunde, b) in Bergschadenkunde, c) im Mark
scheiderischen Rißwesen, d) in Bergbaukunde.

2. Eine Arbeit aus dem Gebiete der Geologie oder 
Lagerstättenkunde. Der Umfang dieser Meldearbeit ist so 
zu bemessen, daß sie vom Bewerber in vier Wochen an
gefertigt werden kann.

3. Diplomarbeit aus dem Gebiete der Markscheide
kunde, deren Bearbeitungsdauer auf drei Monate fest
gesetzt wird.

4. Mündliche Prüfung: a) Markscheidekunde und 
Instrumentenkunde, b) Landesvermessung, Kataster- und 
Schätzungswesen, c) Ausgleichsrechnung, d) Bergbau
kunde, e) Angewandte Geophysik, f) Lagerstättenlehre 
und Angewandte Geologie, g) Bergrecht einschl. Arbeits
recht und Sozialversicherung, h) Bergwirtschaftslehre.

F  7 L 1 C H E S
Belebung bei allerdings weiter nachgebenden Preisen für 
Northumberland-Kohle, während Durham-Kohle sich preis
lich behaupten konnte. Im ganzen hielten aber die Käufer 
noch sehr zurück, so daß die Northumberländer Gruben 
zu Kurzarbeit gezwungen waren. Aus Litauen liegt eine 
Anfrage auf Lieferung von 82000 t Kesselkohle für
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die dortigen Eisenbahnen und 17000 t für andere Betriebe 
vor. Riga wünscht ein Angebot über 60000 t Kohle aller 
Klassen. Helsingfors- und andere Gaswerke erwägen 
gleichfalls ■ Anfragen auf Lieferung englischer Kohle. Die 
Kohlenausfuhrhändler setzen auf die Ausweitung des 
italienischen Marktes große Hoffnungen. Nach Frankreich 
haben die Verschiffungen im Vergleich zum Vorjahr einen 
erheblichen Rückgang erfahren. Während der Nord-Ost- 
Bezirk im 1. Viertel 1937 21/4 Mill. t  nach dort lieferte, 
waren es im 1. Viertel d. J. nur noch 1 3/4 Mill. t. Kessel
kohle lag ruhig, es ergeben sich aber Anzeichen für eine 
Besserung des Inlandgeschäfts in dieser Kohlensorte, was 
vom Auslandmarkt nicht gesagt werden kann. Gaskohle 
zeigte sich am festesten, trotz des saisonmäßig bedingten 
Nachlassens der heimischen Nachfrage. In bester Bunker
kohle war das Geschäft sehr gut, in gewöhnlichen Sorten 
jedoch schleppend. Koks liegt schwach, die Hersteller 
zeigen aber keinerlei Neigung zu weitem Nachlässen. 
Sie hoffen auf eine Belebung der Hochofenindustrie und 
eine Besserung der Nachfrage aus dem Ausland, ln den 
laufenden Preisnotierungen ergeben sich gegen die Vor
woche keine wesentlichen Veränderungen.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Die Lage hat sich nur wenig 
geändert. Der Handel mit dem Baltikum war etwas besser, 
auch der Verkehr nach dem Mittelmehr zeigte eine geringe 
Belebung bei unveränderten Frachtsätzen. Der Küsten
handel war unregelmäßig und ausgesprochen schwach von 
der Nordostküste in Richtung lhemse. Etwas lebhafter 
wurde die Nachfrage seitens der britischen Kohlenstationen, 
im ganzen war aber das Geschäft in Anbetracht des reich
lich angebotenen Schiffsraums nicht drängend. Angelegt 
wurden für Cardiff-La Plata 14 s, -Gibraltar 6 s 3 d und 
für Tyne-Algier 7 s, -Kopenhagen 4 s.

Londoner Markt für Nebenerzeugnisse1.
Die Stille am Markt für T e e r e r z e u g n i s s e  hielt in 

der Berichtswoche an. In Pech ergab sich keinerlei 
Geschäft. Kreosot lag schwach bei starkem europäischem 
Wettbewerb. In Solventnaphtha und Motorenbenzol er
hofft man eine Besserung von der Abgabeerhöhung auf 
Erdöl um 1 d je Gallone. Schwernaphtha hatte gutes 
Geschäft, Rohkarbolsäure war wenig gefragt. Die Preise 
haben sich gegen die Vorwoche nicht verändert.

Z a h l e n t a f e l  1. Leistungslohn und Barverdienst 
je verfahrene Schicht.

1 Nach Colliery Guard, und Iron Coal Trad. Rev.

Durchschnitts löhne1 je Schicht im poln isch 
oberschlesischen Ste inkohlenbergbau2 (in G oldm ark)3.

Monats
durchschnitt

bzw.
Monat

Kohlen- und 
Gesteinhauer

Lei- Bar- Gesamt- 
stungs- ; ver- ein
lohn dienst i kommen

Gesamt
belegschaft

Lei- Bar- Gesamt- 
stungs- ver- ein

lohn dienst kommen

1933 4,96 5,30 5,66 3,80 4,08 4,37
1934 4,71 5,03 5,33 3,66 3,94 4,18
19354 . . . . 4,60 4,90 5,15 3,61 3,88 4,09
19364 . . . . 4,55 4,86 5,06 3,60 3,87 4,05
19374 . . . . 4,75 5,06 5,27 3,76 4,03 4,21

1937: Jan.. . 4,61 4,93 5,18 3,64 3,93 4,13
Febr. . 4,65 4,97 5,21 3,66 3,94 4,14
März . 4,65 4,95 5,18 3,66 3,93 4,10
April . 4,70 5,00 5,19 3,71 3,96 4,14
Mai . . 4,66 4,97 5,18 3,71 4,00 4,17
Juni . 4,71 5,00 5,19 3,73 4,00 4,16
Juli . . 4,75 5,04 5,22 3,75 4,00 4,16
Aug. . 4,75 5,04 5,23 3,75 4,01 4,17
Sept. . 4,89 5,18 5,35 3,83 4,08 4,23
Okt. . 4,89 5,18 5,39 3,83 4,09 4,27
Nov. . 4,88 5,20 5,43 3,89 4,18 4,37
Dez. . 4,90 5,23 5,51 3,90 4,20 4,42

1938: Jan. . . 4,91 5,26 5,48 3,91 4,22 4,39
Febr. . 4,93 5,24 5,46 3,91 4,19 4,39

Kohlen- und 
Gesteinhauer1

Gesamtbelegschaft 
ohne I einschl. 

Nebenbetriebe
Leistungs

lohn
J(,

Barver
dienst

Leistungs
lohn
Ji

Barver
dienst

Ji

Leistungs
lohn
.*

Barver
dienst

Ji

1933 . . . 7,69 8,01 6,80 7,10 6,75 7,07
1934 . . . 7,76 8,09 6,84 7,15 6,78 7,11
1935 . . . 7,80 8,14 6,87 7,19 6,81 7,15
1936 . . . 7,83 8,20 6,88 7,22 6,81 7,17
1937 . . . 7,89 8,35 6,89 7,28 6,81 7,23

1938: Jan. 7,96 8,42 6,91 7,32 6,84 7,26
Febr. 7,97 8,41 6,92 7,29 6,84 7,22

1 Einschl. Lehrhäuer, die tariflich einen um 5 % niedrigem Lohn ver
dienen (gesamte Gruppe 1 a der Lohnstatistik).

Z a h l e n t a f e l  2. Wert des Gesamteinkommens 
' je Schicht.

Kohlen- und 
Gesteinhauer1

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe

auf 1 ver- auf 1 ver
gütete | fahrene 

Schicht 
Ji | Ji

auf 1 ver- auf 1 ver
gütete | fahrene 

Schicht 
M | Ji

auf 1 ver- auf 1 ver
gütete 1 fahrene 

Schicht 
M | Ji

1933 . . . 8,06 8,46 7,15 7,46 7,12 7,42
1934 . . . 8,18 8,52 7,23 7,50 7,19 7,45
1935 . . . 8,27 8,63 7,30 7,60 7,26 7,54
1936 . . . 8,32 8,66 7,32 7,60 7,26 7,54
1937 . . . 8,44 8,81 7,37 7,67 7,31 7,60

1938: Jan. 8,54 9,01 7,41 7,81 7,35 7,73
Febr. 8,53 8,69 7,39 7,52 7,32 7,44

1 Einschl. Lehrhäuer, die tariflich einen um 5% niedrigem Lohn ver
dienen (gesamte Gruppe la der Lohnstatistik).

Z a h l e n t a f e l  3. Durchschnittlich verfahrene 
Arbeitsschichten.

Durch
schnitts

zahl
der

Kalender
arbeitstage

Arbeitsmögliche Schichten1 
je Betriebs-Vollarbeiter2 

untertage 1 übertage 
ohne mit | ohne mit 
Berücksichtigung von Ober-, Neben- und 

Sonntagsschichten einschl. Ausgleichsschichten

1933 . . 25,22 20,78 21,15 22,25 23,68
1934 . . 25,24 22,68 23,18 23,48 25,02
1935 . . 25,27 23,29 23,92 24,02 25,70
1936 . . 25,36 24,46 25,42 24,82 26,78
1937 . . 25,40 25,40 27,04 25,40 27,72

1938:
Jan. 25,00 25,00 26,64 25,00 27,53
Febr. 24,00 23,99 25,29 24,00 25,91

1 Das sind die Kalenderarbeitstage nach Abzug der betrieblichen 
Feierschichten. — 2 Das sind die angelegten Arbeiter ohne die Kranken, 
Beurlaubten und die sonstigen aus persönlichen Gründen fehlenden Arbeiter.

Z a h l e n t a f e l  4. Durchschnittliches monatliches 
Gesamteinkommen.

1 Der Leistungslohn und der Barverdienst sind auf 1 verfahrene 
Schicht bezogen, das Gesamteinkommen jedoch auf 1 vergütete Schicht. — 
3 Nach Angaben des Bergbau-Vereins in Kattowitz. — 3 Umgerechnet nach 
den Devisennotierungen in Berlin. — 4 Errechnete Zahlen.

Bergarbeiterlöhne im R u h r b e z i r k .  Wegen der Erklärung 
der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen Erläuterungen 
in Nr. 2/1938, S. 47.

1932 ................
1933 ................
1934 ................
1935 .................
1936 ................
1937 .................
1938: Januar .

Februar

Monatseinkommen 
auf 1 angelegten Arbeiter

ohne die wegen Krankheit 
vjesami- | un(j ^  entschuldigt wie 

belegschaft unentschuldigt Fehlenden
J i

148,08
148,92
162,06
168,38
177,13
186,50
189,96
171,63

155,10
156,35
170,21
177,54
187,52
199,32
204,15
186,12
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Der Ruhrkohlenbergbau im März 1938.

Monats
durchschnitt

bzw.
Monat

Ar
beits
tage

Kohlen
förderung Koksgewinnung

Be
triebene
Koksöfen

auf
Zechen

und
Hütten

Preßkohlen
herstellung

Zahl
der

betrie
benen
Brikett
pressen

Zahl der Beschäftigten 
(Ende des Monats)

! ar- 
beits- msges. j täg_

| lieh 

1000 t

insges. täglich

auf Zechen und 
Hüttenwerken

1000 t

ar-
ins- beits- 
ges. 1 täg

lich

1000 t

Angelegte Arbeiter Beamte

insges.

d
in

Neben
be

trieben

avon
berg

männische
Beleg
schaft

tech
nische

kauf
männi
sche

1933 . . . . 25,21 6 483 257 1398 46 6 769 247 10 137 209 959 13 754 196 205 10 220 3374
1934 . . . . 25,24 7 532 298 1665 55 7 650 267 11 133 224 558 15 207 209 351 10 560 3524
1935 . . . . 25,27 8 139 322 1913 63 8414 283 11 134 234 807 16 125 218 682 10 920 3738
1936 . . . . 25,35 8 956 353 2284 75 9619 312 12 137 244 260 18 135 226 125 11 296 3947
1937 . . . . 25,40 10 646 419 2631 86 10615 365 14 143 290 800 20 541 270 259 12 242 4257

1938: Januar 25,00 11 004 440 2797 90 10 964 389 16 141 310 101 21 750 288 351 12 802 4454
Februar 24,00 10 387 433 2537 91 11 021 352 15 142 311 462 21 779 289 683 12 843 4484
März . 27,00 11 381 422 2822 91 11 106 343 13 147 312 176 21 916 290 260 12 865 4505

Januar- März 25,33 10 924 431 2719 91 11 030 361 14 143 311 246 21 831 289 415 12 837 4481

Gewinnung und Belegschaft  
des Aachener Steinkohlenbergbaus im Februar 1938'.

Die Gewinnungsergebnisse der einzelnen Bergbau
bezirke sind aus der folgenden Zahlentafel zu ersehen.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlenförderung 
• • 1 arbeits- 

,nsges- täglich 
t t

Koks
erzeugung

t

Preß
kohlen

herstellung
t

Belegschaft
(angelegte
Arbeiter)

1933 . . . . 629 847 24 944 114 406 28 846 24 714
1934 . . . . 627 317 24 927 106 541 23 505 24 339
1935 . . . . 623 202 24 763 103 793 23 435 24 217
1936 . . . . 636 146 25 111 104 457 25 500 24 253
1937 . . . . 652 941 25 859 111 344 28 757 25 235

1938: Jan. 667 182 26 691 114127 31 856 26 270
Febr. 622 651 27 072 106 205 22 938 26 309 .

Jan.-Febr. 644 967 26 325 110 166 27 397 26 290

1 Nach Angaben der Bezirksgruppe Aachen der Fachgruppe Stein
kohlenbergbau.

Gewinnung und Belegschaft  
des holländischen Steinkohlenbergbaus im Februar 19381.

Monats
durch
schnitt

bzw.
Monat

Zahl
der
För
der
tage

Kohlen
förderung2

1 förder-
lnsges. täglich 

t t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Ge-
samt-
beleg-
schaft3

1934 . . . 22,67 1 028 302 45 363 172 001 90 595 31 477
1935 . . . 21,32 989 820 46 427 178 753 90 545 29 419
1936 . . . 23,06 1 066 878 46 262 189 136 93 299 28 917
1937 . . . 25,50 1 193 439 46 802 208 836 106 485 30 888

1938: Jan. 25,00 1 158 043 46 322 214 275 97 586 32 163
Febr. 23,00 1 041 432 45 280 200 957 90 521 32 108

Jan.-Febr. 24,00 1 099 738 45 822 207 616 94 054 32 136

1 Nach Angaben des holländischen Bergbau-Vereins in Heerlen. — 
1 Einschl. Kohlenschlamm. — 3 Jahresdurchschnitt bzw. Stand vom 1. jedes 
Monats.

Kohlengewinnung Deutschlands im Februar 1938'
(in 1000 t).

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Stein
kohle Koks

Preß
stein
kohle

Braun
kohle
(roh)

Braun
kohlen

koks

Preß-
braun-
kohle

1934 . . . . 10 405 2040 433 11 439 75 2615
19352 . . . 11 918 2463 456 12 282 69 2742
1936 . . . . 13 198 2988 511 13 445 149 3007
1937 . . . . 15 376 3408 574 15 390 228 3502

1938: Jan. 15 939 3614 608 16 438 244 3564
Febr. 15 176 3300 545 15 130 224 3351

Jan.-Febr. 15 557 3457 576 15 784 234 3457

Febr. Jan.-Febr. ± 1938
Bezirk 1938 1937 1938 geg.1937

t t t °/0
S t e i n k o h l e

Ruhrbezirk . . . . 10 386 839 20 180 880 21 390 898 + 6,00
Aachen .................... 622 651 1 244 200 1 289 833 + 3,67
S a a r l a n d ................ 1 167 812 2 157 894 2 334 685 + 8,19
Niedersachsen . . . 162 859 334 144 322 689 — 3,43
Sachsen .................... 288 331 635 960 577 243 — 9,23
Oberschlesien . . . 2 097 264 3 745 499 4 278 303 +- 14,23
Niederschlesien . . 442 919 842 180 906 569 + 7,65
Übrig. Deutschland 6 931 11 942 14 372 +- 20,35

zus. 15 175 606 29 152 699 31 114 592 + 6,73
Ko k s

Ruhrbezirk . . . . 2 537 395 4 925 510 5 334 639 + 8,31
Aachen .................... 106 205 213 832 220 332 + 3,04
S a a r l a n d ................ 236 672 438 401 494150 + 12,72
Sachsen .................... 21 944 51 136 45 865 — 10,31
Oberschlesien . . . 159 115 297 703 334 677 + 12,42
Niederschlesien . . 106 071 206 231 220 982 + 7,15
Übrig. Deutschland 132 746 253 660 263 172 4- 3,75

zus. 3 300 148 6 386 473 6913817 + 8,26
P r e ß s t e i n k o h l e

Ruhrbezirk . . . . 351 798 732 168 740 771 + 1,18
Aachen ..................... 22 938 62 766 54 794 — 12,70
Niedersachsen . . . 37 668 76 307 77 720 + 1,85
Sachsen .................... 10 485 23 684 21 282 _ 10,14
Oberschlesien . . . 19619 48 723 46 010 — 5,57
Niederschlesien . . 7 286 13 661 14 726 + 7,80
Oberrhein. Bezirk . 42 104 92 929 90 146 — 2,99
Übrig. Deutschland 52 757 94 750 107512 + 13,47

zus. 544 655 1 144 988 1 152 961 + 0,70
B r a u n k o h l e

Rheinland................ 4 473 260 8 451 083 9 243 757 + 9,38
Mitteldeutschland

westelbisch . . 6 591 055 12 735 583 13 839 503 + 8,67
ostelbisch . . . 3 812 984 7 629 720 7 955 281 + 4,27

B a y e r n ..................... 245 672 464 094 513 982 +  10,75
Übrig. Deutschland 6 791 9 080 14 837 +  63,40

zus. 15 129 762 29 289 560 31 567 360 + 7,78

Mitteldeutschland B r a u n k o h l e n - K o k s
westelbisch . . 224 256 403 854 468 430| +- 15,99

P r e ß b r a u n k o h l e
Rhein land ................. 932 104 1 799 129 1 906 977 + 5,99
Mitteldeutschland

westelbisch . . 1 465 263 2 887 336 3 041 159 + 5,33
ostelbisch . . . 941 156 1 930 177 1 941 278 + 0,58

B a y e r n ..................... 12 636 25 034 25 296 + 1,05
zus. 3 351 159 6 641 676 6914710 + 4,11

1 Nach Angaben der Wirtschaftsgruppe Bergbau. — 2 Seit März 193! einschl. Saarland.
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Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl im Januar und Februar 19381.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

1933 . .
1934 . . 
1935. .
1936 . .
1937 . .

1938: Jan. 
Febr.

Roheisen 
Deutschland

¡nsges.

t t

davon Rheinland- 
Westfalen

i n s t e s  kalender- tnsges .  täg|ich

t t

438 897 
728 472 

1 070 155 
1 275 261 
1 329 864

1 437 749 46 379 
1 348 645 48 166

14 430 
23 950 
35 183 
41 812 
43 722

367 971 
607 431 
757 179 
908 408 
933 716

1 026 292 
960 982

12 098 
19 970 
24 894
29 784
30 698

33 106
34 321

Rohstahl 
Deutschland davon Rheinland- 

Westfalen
tnsges.

t

I arbeits- 
! täglich

t

tnsges.

t

arbeits
täglich

t

634 316 
993 036 

1 370 556 
1 600 664 
1 654 069

1 812 252 
1 770 185

25 205 
39 199 
54 101 
62 977 
65 078

505 145 
781 125 
943 186 

1 113041 
1 144 703

20 072 
30 834 
37 231 
43 792 
45 038

72 490 j  1 273 999 50 960
73 758 il 245 542 51 898

1 Nach Angaben der Wirtschaftsgruppe Eisen schaffende Industrie, seit 1935 einschl. Saarland.

Walzwerkserzeugnisse2
Deutschland dav?J, Rheinland- Westfalen

incop« ! arbeits- ¡ns„pe arbeits-insges. tägHch ínsges. tä&lich

t t t t

500 640 
752 237 

1 022 571 
1 198 252 
1 261 373

1 288 244 ! 51 530 
1 268 218 52 842

19 893 
29 694 
40 365 
47 144 
49 628

383 544 15 240 
568 771 22 451 
669 765 26 438 
795 179 31 286 
838 722 32 999

868 787 34 751 
851 401 35 475

Einscbl. Halbzeug zum Absatz bestimmt.

ch u Noä
ca.a

46
66
99

110
119

126
129

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
zu den

Zechen, Kokereien und Preß
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht 

zurückgeführt)
rÄ g I f̂eh.,

Brennstoffversand auf dem Wasserwege Wasser
stand 

des Rheins 
bei Kaub 
(normal 
2,30 m)

m

Duisburg-
Ruhrorter2

t

Kanal-
Zechen-

Häf e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

April 24. Sonntag 85 968 — 5 650 _ _ _ _ _ 1,28
25. 426 181 85 968 16 111 25 356 - 53 066 36 323 14 197 103 586 1,28
26. 414 076 86 411 16 438 25 393 - 51 911 40 486 14 576 106 973 1,26
27. 415 641 86 606 15 264 25 705 - 46 689 36 747 14 498 97 934 1,26
28. 416 077 86 368 16 661 25 535 - 43 489 42 461 13 776 99 726 1,32
29. 413 008 86 657 17 533 26 051 - 52 925 44 265 16 192 113 382 1,29
30. 412 871 88 133 17 407 25 706 — 45 909 35 866 22 084 103 859 1,36

zus. 2 497 854 606 111 99 414 159 396 _ 293 989 236 148 95 323 625 460
arbeitstägl. 416 309 86 587 16 569 26 566 — 48 998 39 358 15 887 104 243

Vorläufige Zahlen. — 2 Kipper- und Kranverladungen.

Wagenstellung in den wichtigem deutschen 
Bergbaubezirken im März 1938. 

(Wagen auf 10 t Ladegewicht zurückgeführt.)

Insgesamt Arbeitstäglich
Bezirk gestellte Wagen ± 1938 

geg. 1937
%1937 1938 1937 1938

S t e i n k o h l e
Insgesamt . . . . 1 116 982 1163764 44 679 43 103 -  3,53

davon
R u h r ..................... 711700 713403 28468 26 422 -  7,19
Oberschlesien . . 180825 208133 7233 7 709 + 6,58
Niederschlesien . 36436 37774 1457 1399 -  3,98
Saar........................ 92460 109309 3698 4 049 + 9,49
A a c h e n ................. 54 776 58116 2191 2152 -  1,78
Sachsen ................ 27059 24255 1083 898 -17 ,08
Ibbenbüren, Deister

und Obernkirchen 13726 12774 549 474 - 13,66

B r a u n k o h e
Insgesamt . . . . 364 489 375 783 14 580 13919 -  4,53

davon
Mitteldeutschland 172646 177971 6906 6591 -  4,56
Westdeutschland1. 8475 8518 339 316 -  6,78
Ostdeutschland . . 79000 81330 3160 3012 -  4,68
Süddeutschland . 11679 11230 467 417 -10,71
Rheinland . . . . 92689 96734 3708 3583 -  3,37

Ohne Rheinland

Gewinnung und Belegschaft

Monats
durch
schnitt
bzw.
Monat Z

ah
l 

de
r 

F
ö

rd
er

ta
g

e Kohlen
förderung

insopc förder.insges. täglich 
t t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Berg
män

nische
Beleg
schaft

1934 22,80 2 199 099 96 441 353 035 112 794 125 705
1935 22,57 2 207 338 97 814 390 903 113 525 120 165
1936 23,18 2 322 969 100 200 423 024 129 409 120 505
1937 24,58 2 473 439 100 649 489 280 153 153 124 871

1938:
Jan. 25,00 2 565 750 102 630 488 720 154 500 130 692

G ewinnung und B elegschaft  des oberschlesischen  
Steinkohlenbergbaus im Februar 1938l.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlen
förderung 

larbeits- 
“ 1 täglich

Koks
erzeu
gung

Preß-
kohlen-

her-
stellung

Belegschaft 
(angelegte Arbeiter)
Stein- Koke- Preß
kohlen- ) r e j e n  j kohlen- 
gruben j | werke1000 t

1933 . . . . 1303 52 72 23 36 096 957 225
1934 . . . . 1449 58 83 21 37 603 1176 204
1935 . . . . 1587 64 98 22 38 829 1227 207
1936 . . . . 1755 70 130 22 39 633 1327 150
1937 . . . . 2040 81 161 23 44 153 1581 158

1938: Jan. 2181 87 176 26 47 763 1669 173
Febr. 2097 87 159 20 48 291 1716 171

Jan.-Febr. 2139 87 167 23 48 027 1693 172

Februar Januar-Februar
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t

Gesamtabsatz (ohne 
Selbstverbrauch und
D e p u ta t e ) .................

davon 
innerhalb Oberschles. 
nach dem übrigen 

Deutschland . . . .  
nach dem Ausland .

1 989 561

488653

1312420
188488

149 697

36392

96014
17291

4 035 528

7 035495

2592719
407314

321 319

79489

212240
29590

1 Nach Angaben der Bezirksgruppe Oberschlesien der Fachgruppe 
Steinkohlenbergbau in Gleiwitz.

Steinkohlenzufuhr nach Hamburg1 im Februar 1938.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Insges.

t

Davon aus
dem

Ruhrbezirk2
t 1 %

Groß
britannien
t 1 %

den
Nieder
landen

t

sonst.
Be

zirken
t

1933 ........... 319680 156956 49,10 138 550 43,34 13483 10691
1934 ........... 329484 156278 47,43 152076 46,16 9 570 11560
1935 ........... 359285 172126 47,91 170650 47,50 9548 6961
1936 ........... 374085 170655 45,62 179008 [ 47,85 8899 15 523
1937 ........... 412255 188619 45,75 193118 46,84 6937 23581
1938: Jan. . . 436469 213926 49,01 205245 47,02 8578 8720

Febr. . 404954 184 944 45,67 196630 48,56 3814 19566
Jan.-Febr. 420711 199435 47,40 200938 47,76 6196 14143

1 Moniteur. Einschl. Harburg und Altona. — 2 Eisenbahn und Wasserweg.
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Gewinnung und Belegschaft  
des französischen Kohlenbergbaus im Februar 1938

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

Zahl
der

Förder
tage

Stein-
kohlen-

gewinr
t

Braun-
kohlen-

mng
t

Koks
erzeugung

t

Preßkohlen
herstellung

t

Gesamt
beleg
schaft

1934
1935
1936
1937

1938:
Jan.
Febr.

25.25
25.25 
25,17
21.50

20.50 
20,80

3 967 303 
3 850 612 
3 768 887 
3 693 182

3 613 305 
3 685 491

85 884 
74 957 
76 664
84 630

91 751
85 321

341 732 
324 466 
327 232 
354 949

365 067 
331 708

482 431 
468 559 
494 384 
482 834

435 629 
413 108

236 744 
226 047 
225 717 
238 505

245 489
246 305

Jan.-
Febr. 20,65 3 649 398 88 536 348 388 424 369 245 897

1 Journ. Industr.

K U R Z E  N A C H R I C H T E N
Der Golderzbergbau auf dem Balkan.

Nachdem eine englische Gesellschaft den Golderz
bergbau in Bulgarien mit nennenswertem Erfolg betrieben 
hat, erhielten zwei weitere englische Bergbaugesellschaften 
Abbaurechte. Auch in Griechenland hat eine englische 
Gruppe Rechte auf Abbau von Golderzen erworben mit 
der Verpflichtung, binnen drei Jahren die notwendigen

Förderanlagen zu errichten, im vierten Jahr eine griechische 
Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 10 Mill. Drachmen 
zu gründen und neben den ziemlich hohen Steuern 10 o/o 
des Reingewinns an den Staat abzuliefern.

Bestrebungen zur Vergrößerung des Kohlenverbrauchs 
in der Türkei.

In der Großen Nationalversammlung soll demnächst 
ein Gesetz über die Bewirtschaftung der Brennstoffe be
raten werden. Es ist beabsichtigt, allen Behörden und 
Versammlungsstätten sowie den staatlichen Industrie
betrieben aller Ortschaften, die nicht mehr als 50 km 
von einem Hafen oder einer Bahnstation entfernt sind, 
den Verbrauch von Steinkohle anstatt Holz zur Pflicht zu 
machen. Durch diese Maßnahme hofft man, 2,5 Mill. t 
Holz einzusparen und den Verbrauch inländischer Kohle 
um 1,2 Mill. t steigern zu können.

Zur Erhöhung der Versicherungsprämien 
für polnische Kohle.

Die Erhöhung der englischen Versicherungsprämie für 
Kohle, über die wir bereits berichteten, ist mit Selbst
entzündungen polnischer Kohle begründet worden; sie 
erstreckt sich auf Transporte nach Häfen südlich von 
Bordeaux, betrifft also Lieferungen nach Südeuropa, Afrika 
sowie Südamerika. Die Prämienerhöhung hat bereits eine 
Verlagerung des Absatzmarktes zur Folge; so ist der Ver
sand nach Westeuropa von 20,5 o/o im Januar auf 24,lo/0 
der Gesamtausfuhr im Februar gestiegen.

P A T E N T B E R I C
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 21. April 1938.
la .  1433467. Carl Haver und Ed. Boecker, Oelde 

(Westf.). Spaltsieb. 10. 2. 38.
1 a. 1433942. Zeitzer Eisengießerei und Maschinen- 

bau-AG., Zeitz. Siebanlage für Kohle. 5. 3. 38.

Patent-Anmeldungen,
die vom 21. April 1938 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5c, 9/10. T. 48969. Erf.: Karl Maria Groetschel, 

Bochum, und Heinrich Toussaint, Berlin-Lankwitz, Anm.: 
Heinrich Toussaint, Berlin-Lankwitz, und Bochumer Eisen
hütte Heintzmann & Co., Bochum. Profilpaar aus U- 
förmigen Profilen, die zu Grubenausbaurahmen o. dgl. 
zusammengefügt werden. 20. 4. 37.

5c, 10/01. G. 93 823. Gewerkschaft Reuß, Bonn. 
Wanderpfeiler für den Bruchbau. 29. 9. 36.

35c, 1/19. S. 123761. Siemens-Schuckertwerke AG., 
Berlin-Siemensstadt. Seilführungsvorrichtung für Seil
trommeln. 8. 8. 36.

81 e, 3. F. 80222. Fagersta Bruks Aktiebolag, Fagersta 
(Schweden). Stahlförderband. 14.11.35.

81 e, 48. K. 144342. Erf., zugl. Anm.: Fritz Kirchner, 
Essen-Karnap. Steilgängige Bunkerrutsche. 9.11.36.

81 e, 55. N. 40725. Erf.: Tage Georg Nyborg, Meco 
Works (England). Anm.: Tage Georg Nyborg und The 
Mining Engineering Company Ltd., Meco Works, Worcester 
(England). Abteil für Schüttelförderer mit zwei zur Teil
nahme an der Förderbewegung verriegelbaren Teilen. 
19. 5. 37. Großbritannien 10.6.36.

81 e, 57. H. 151984. Erf.: Bruno Zähler und Hans 
Rätz, Essen. Anm.: Hauhinco Maschinenfabrik G. Haus
herr, Jochums & Co., Essen. Schüttelrutsche. 15. 6. 37.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
l c  (2). 659191, vom 13.4.35. Erteilung bekannt

gemacht am 31.3.38. F r i e d .  K r u p p  AG. in Essen .  Ver
fahren und Vorrichtung zur Aufbereitung staubförmigen 
Gutes. Erf.: Dr. Walter Vogel in Essen.

Das aufzubereitende staubförmige Gut, z. B. Kohlen
oder Erzstaub, werden in trockenem Zustand in dünner, 
möglichst gleichkörniger Schicht auf die Oberfläche einer 
ruhenden filmartig dünnen Schicht einer Flüssigkeit auf

gegeben, die lediglich einen der Gutanteile benetzt und 
auf einer fortlaufend bewegten Tragfläche haftet. Die Gut
anteile, die nicht von der Flüssigkeit benetzt werden, saugt 
oder bläst ein Luftstrom von der Oberfläche der Flüssig
keitsschicht ab. Dann werden die benetzten Gutanteile mit 
der Flüssigkeit von der Tragfläche abgestreift oder ab
gespritzt. Die Flüssigkeitsschicht kann in einer solchen 
Dicke auf die bewegte Tragfläche aufgetragen werden, 
daß sie die größte vorkommende Korngröße des staub
förmigen Gutes nur um einen geringen Betrag, jedoch 
sicher übersteigt. Das aufzubereitende Gut kann in einer 
Schicht auf die Flüssigkeit aufgegeben werden, die in einem 
solchen Verhältnis zur mittlern Korngröße steht, daß eine 
größtmögliche Berührung der Staubgutteilchen mit der 
Oberfläche der Flüssigkeitsschicht erzielt wird. Das Gut 
kann auch in die Oberfläche der Flüssigkeit eingedrückt 
werden. Außerdem ist die Benetzbarkeit und die Ober
flächenspannung der Flüssigkeit durch Zusätze oder durch 
Erwärmung zu beeinflussen. Das Verfahren ermöglicht es, 
das Gut mit hinreichender Reinheit und, da es in flug
fähigem Zustande gewonnen wird, auch mit hinreichender 
Trockenheit zu gewinnen, so daß es ohne weiteres für 
die in Frage kommenden technischen Zwecke verwendet 
werden kann.

Es eignet sich daher in besonderm Maße zur Auf
bereitung von Staubkohle mit hohem Aschengehalt. Bei der 
durch das Patent geschützten Vorrichtung dienen als 
Träger für die Flüssigkeitschicht eine oder mehrere 
liegende Trommeln mit einer aus einem benetzbaren Werk
stoff bestehenden Oberfläche. Die Trommeln tauchen in 
die Flüssigkeit. In geringem Abstand von den Trommeln 
sind Absaugdüsen für die nicht benetzten Staubgutanteile 
und Vorrichtungen (Abstreicher oder Spritzdüsen) zum 
Entfernen des benetzten Staubgutanteiles angeordnet. Am 
Umfange der Trommel sind ferner eine oder mehrere 
Walzen mit einer nicht benetzbaren Oberfläche in einem 
Abstand angeordnet, der der Stärke der Flüssigkeitsschicht 
entspricht.

81 e (8901)- 659111, vom 20. 10. 34. Erteilung bekannt
gemacht am 31.3.38. Sk i p  C o m p a g n i e  AG.  in Essen.  
Vorrichtung zum Steuern von Füllanlagen für  Schacht
gefäßfördereinrichtungen. Erf.: Georg Feiger in Essen.

Die Füllanlagen, die zum Stapeln des Fördergutes 
und zum schnellen Abwickeln der Beschickung der Förder
gefäße dienen, haben Stapeleinrichtungen (Füllbunker, 
Meßtaschen o. dgl.). Diesen wird das Fördergut in Förder
wagen durch Wipper, Wagenaufschiebvorrichtungen o. dgl.
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zugeführt. Die letztem sowie die zum Beschicken der 
Fördergefäße dienenden Ausläufe der Stapeleinrichtungen 
werden von einer Stelle aus gesteuert. Es wird also ein 
einziges Steuerglied verwendet und der Maschinist nicht 
durch das Bedienen mehrerer Steuerglieder abgelenkt. Die 
Bewegungen des Steuergliedes werden sinnfällig den durch 
sie gesteuerten Vorgängen angepaßt. Die einzelnen Steuer
vorgänge stehen in einem solchen Zusammenhänge, daß 
die Reihenfolge der Vorgänge gesichert ist und ein gleich
zeitiges Steuern bestimmter Vorgänge, die zeitlich hinter
einander liegen müssen, nicht erfolgen kann.

81e (108). 659112, vom 25. 7. 34. Erteilung be
kanntgemacht am 31 .3 .38. Le wi s  S t a n l e y  T r o e l l  in 
Br o o k l y n ,  N e u y o r k  (V. St. A.). Ladevorrichtung fü r  
Förderwagen m it einer einklappbaren Hebeplatte. Priorität 
vom 24. 7. 33 ist in Anspruch genommen.

Die einklappbare Hebeplatte der Vorrichtung ist an 
einer Querstange gelenkig befestigt und wird durch 
seitliche Verstrebungsketten in der niedergeklappten 
Lage gehalten. Die Querstange und die Ketten sind an 
jeder Seite mit einem in einer aufrecht stehenden Säule 
geführten Rahmenteil verbunden. Die beiden Rahmenteile

können gleichmäßig mit Seilen, die über Rollen laufen, 
gehoben werden. Gemäß der Erfindung sind die beiden 
Rahmenteile hohl ausgebildet. Die zum Heben dieser 
Teile dienenden Seile werden durch sie hindurchgeführt 
und innerhalb der Rahmenteile mit den Enden der 
Querstange, die in sie hineinragen, verbunden. Die hohlen 
Rahmenteile, die Seile und die obem Rollen, über 
welche die Seile zur Querstange laufen, sind an den auf
recht stehenden Kanten der Vorrichtung durch U-förmige 
Verkleidungen allseitig eingeschlossen. Durch die Aus
bildung der Rahmenteile wird die Ladevorrichtung leicht, 
die zum Heben der Platte dienenden Seile werden 
in weitgehender Weise geschützt, und der Befestigungs
punkt der Seile läßt eine größere Belastung der Platte 
zu. Die verkleideten Seilrollen sind außerdem betriebs
sicher und können nicht durch Ladegut festgeklemmt 
werden.

Die Seile kann man statt an der Querstange unmittelbar 
an der Hebeplatte befestigen, wodurch es möglich wird, 
die Hubhöhe der Platte zu vergrößern. Hierzu müssen 
die Rahmenteile an der Seite, an der die Seile auf die Seil
rollen auflaufen, mit einem entsprechend langen Schlitz 
versehen werden.

Z E I T S C M R I E T E N S C H A  U'
(E ine E rklärung  der  A bkürzungen  is t in N r . l  auf den Seiten 23—26 verö ffen tlich t.  *  bedeutet T ex t -  oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
Die G e o c h e m i e  d e r  E r d ö l l a g e r s t ä t t e  v o n  

F o r s t o r t  B r a n d  bei  N i e n h a g e n  ( H a n n o v e r ) .  Von 
Klingner. Kali 32 (1938) S.71/72*. Die Bedeutung des Erd
gases für die Lagerstätte und seine Zusammensetzung. 
Analysenergebnisse des Erdöls und des mit ihm vor
kommenden Salzwassers.

Ore m i c r o s c o p y  a n d  i t s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s .  
Von Jones. Bull. Inst. Met. Nr. 403 (1938) 34 S.* Grund
lagen, Arbeitsweise und Anwendungsmöglichkeiten der 
Erzmikroskopie. Schrifttum.

Bergwesen.

Wo r k i n g  c o n d i t i o n s  in t h e  K u s n i e z k  coa l  bas i n  
(Siberia). Colliery Guard. 156 (1938) S. 667/70*. Geo
logischer Aufbau des Kusniezker Steinkohlenbeckens und 
Erschließung der Kohlenlager. Betriebsverhältnisse und 
Erfolge verschiedener Abbauverfahren.

Los t  d o l l a r s  f o u n d  by t i m e - s t u d y  a n a l y s i s  in 
c o mp l e t e l y  m e c h a n i z e d  o p e r a t i o n s .  Von Dake. Coal 
Age 43 (1938) Nr. 4, S. 55/58. Richtlinien für die Auf
nahme von Zeitstudien in mechanisierten Betrieben. Bei
spiele für die Auswertung der Untersuchungen und die 
Kostenberechnungen.

R e i h e n s t e m p e l  b e i m S t r e b b r u c h b a u .  Von Fulda. 
Glückauf 74 (1938) S. 345/49*. Die Entwicklung des Streb
bruchbaus, die Anwendung und Vorteile von Reihen
stempeln. Verschmelzung der Stempelreihe mit dem Streb
ausbau.

F o r t s c h r i t t e  d e r  E l e k t r i f i z i e r u n g  im B e r g b a u  
un t e r  Tage .  Von Stormanns. Techn. Mitt. Haus d. Techn. 
31 (1938) S. 189 97*. Rückblick über die Ausbreitung der 
Elektrizität in der Grube. Elektrifizierung der Wasser
haltungen und Grubenbahnen sowie der Blindschacht-, 
Abbaustrecken- und Abbauförderung. Die elektrisch be
triebenen Maschinen in der Kohlengewinnung. Schutz 
gegen Schlagwetter durch besondere Ausbildung der elek
trischen Schaltgeräte. Vorschriften für die Ausführung 
schlagwettergeschützter elektrischer /Maschinen. Die Ver
schlüsse der Schaltgeräte und ihre Prüfung. Fernmelde
anlagen untertage.

B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  v e r s c h i e d e n e n  V e r 
f a h r e n  zum A b b a u  von E r d ö l l a g e r s t ä t t e n ,  b e 
s o n d e r s  ü b e r  E r d ö l - T i e f b a u .  VIII. Von Platz. (Forts.) 
Petroleum 34 (1938) Nr. 14, S. 5/8. Die Bedeutung des 
Nachlese-Tiefbaus beim Vorkommen von Comodoro Riva- 
davia. Ausbeute und Wert des Rohöls. Berechnung der 
Kosten auf Grund eines Betriebsplanes für das Feld des 
Campamento Central. (Forts, f.)

Bl a s t i n g  r a w  m a t e r i a l s  f o r  s t eel .  Von Johnson. 
Explosives Engr. 16 (1938) Nr. 3, S. 71/89*. Beschreibung

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizuecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,d0 M 
iür das Vierteljahr zu beziehen.

des im Gebiet von Birmingham (Alabama) umgehenden 
Eisenerz-, Kohlen- und Kalksteinbergbaus unter besonderer 
Berücksichtigung der Ausführung der Schießarbeit. Das An
setzen der Schüsse und die Bemessung der Vorgabe unter 
verschiedenen Bedingungen im Tagebau und untertage. Die 
verwandten Sprengstoffe. Abbauverfahren, Förderung und 
Sicherheitsmaßnahmen in den verschiedenen Bergbau
zweigen.

D e r  D i a m a n t  i n d e r  I n d u s t r i e  u n t e r  b e 
s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  des  T i e f b o h r w e s e n s .  
Von Hottowy. Petroleum 34 (1938) Nr. 14, 6 S.* Die 
Eigenschaften des Diamanten und seine Vorkommen. Das 
Bohren mit Diamantbohrkronen, die dabei auftretenden 
Diamantverluste und die Besetzung der Bohrkronen.

M o b i l e  l o a d e r s  r e s t o r e  N o k o m i s  mi ne  t o  ac t i ve  
l i s t  a f t e r  l l i / 2- y e a r  s h u t d o w n .  Coal Age 43 (1938) 
Nr. 4, S. 43/46*. Die Vorteile des Einsatzes von auf 
Raupen verfahrbaren Lademaschinen in einer Kohlengrube 
in Illinois. Führung des Abbaus, Belegung und Leistungen.

C o o l i n g  i n t a k e  a i r  r e d u c e s  T a l l e y d a l e  r o o f  
d e t e r i o r a t i o n  in s u m m e r  mo n t h s .  Von Given. Coal 
Age 43 (1938) Nr. 4, S. 47/50*. Die Verschlechterung des 
Hangenden durch Schwankungen der Wettertemperatur. 
Beschreibung einer Anlage zur Wetterkühlung während 
der warmen Jahreszeit.

T h e  t h e r m a l  p r e c i p i t a t o r .  Von Patterson. South 
African Mining and Engineering Journal 49 (1938/39) 
Nr. 2354, S. 47/49*. Beschreibung und Handhabung eines 
Gerätes zur Probenahme von Gesteinstaub aus Gruben
wettern, das auch die feinsten, bei der Silikose besonders 
mitwirkenden Teilchen erfaßt.

N e u e r e  E n t w i c k l u n g  u n d  A u s s i c h t e n  d e r  
S c h a c h t f ö r d e r u n g  im S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von 
Herbst. Techn. Mitt. Haus d. Techn. 31 (1938) S. 179/83*. 
Die Entwicklung von der Gestell- zur Gefäßförderung im 
deutschen Steinkohlenbergbau. Die Vergrößerung der Nutz
last und Verstärkung der Förderseile. Vorzüge und Nach
teile eines Mehrseilbetriebes.

U n g e l ö s t e  P r o b l e m e  d e s  G r u b  e n r e t t u n  g s -  
we s e n s .  Von Ryba. Schlägel u. Eisen (Brüx) 36 (1938) 
S. 75/86. Die Stickstoffnarkose und ihre Bekämpfung. Die 
Wirkungsweise der künstlichen Atmungsgeräte. Brandgas- 
und Kohlenstaubexplosionen im Braunkohlenbergbau. Die 
Wiederbelebung und Anwendungskarten von künstlicher 
Atmung in verschiedenen Fällen.

M e t h o d s  a n d  p e r f o r m a n c e s  in d e - w a t e r i n g  a n d  
d r y i n g  w a s h e d  coal .  Von Guy. Iron Coal Trad. Rev. 
136 (1938) S. 651/52*. Bericht auf Grund amerikanischer 
Untersuchungen über Verfahren und Fortschritte auf den 
Gebieten der Entwässerung und Trocknung aufbereiteter 
Kohlen. Ergebnisse bei der Entwässerung durch Siebe, 
Becherwerke, Filter und Schleudern. Bedeutung und Durch
führung der thermischen Trocknung.

G o l d  S e g r e g a t i o n  in b a l l  mi l l s .  South African 
Mining and Engineering Journal 49 (1938) Nr. 2355, S. 77.
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Untersuchungen über die Anreicherung des Goldes in dem 
beim Mahlen harter Golderze von den Mahlkugeln ab
geriebenen Eisen.

D i e  B e r g s c h a d e n k u n d e  a l s  L e h r -  u n d  
F o r s c h u n g s g e b i e t .  Von Niemczyk. Techn. Mitt. Haus 
d. Techn. 31 (1938) S. 168/79*. Stoffeinteilung der Berg
schadenkunde an den Berghochschulen. Die Theorie der 
Bewegungsvorgänge über Abbauen. Einwirkungen über
und untertage. Die Frage der Bruch- und Grenzwinkel und 
ihre Bestimmung nach der Lehmannschen Trogtheorie. 
Vorausberechnung von Bodensenkungen und -Spannungen. 
Einfluß der Bruch- und Grenzwinkelbestimmung auf die 
Gebirgsschlagforschung mit Beispielen aus Oberschlesien. 
Schrifttum.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
E 1 e k t r o d a m p f k e s s e l .  Von Züblin. Wärme 61 (1938) 

S. 286/89*. Vorteile elektrischer Kessel. Beschreibung ver
schiedener Bauarten.

U n t e r s u c h u n g e n  a n  n e u z e i t l i c h e n  F ö r d e r 
m a s c h i n e n .  Von Presser und Dümmler. Techn. Mitt. 
Haus d. Techn. 31 (1938) S. 183/89*. Schilderung des 
Entwicklungsganges im Dampffördermaschinenbau an 
Hand der von der Gutehoffnungshütte erbauten Maschinen.

U n t e r s u c h u n g e n  an S c h w a c h g a s e r z e u g e r n .  Von 
Wohlschläger. Feuerungstechn. 26 (1938) S. 102/06*. Ver
suche an Deutz-Drehrostgaserzeugern über die Abhängig
keit des Gasheizwertes und Wirkungsgrades von Brenn
stoff, Belastung, Luftsättigung und Schichthöhe.

S c h m i e r u n g  u n d  S c h m i e r m i t t e l .  Chem.Fabrik 
11 (1938) S. 188/96. Bericht über die Versammlung des 
Institution of Mechanical Engineers (London, Oktober 
1937). Schmierung von Verbrennungskraftmaschinen. Grenz
flächenschmierung und Abrieb. Alterungsversuche mit 
Schmierölen. Anwendung von Schmiermitteln im praktischen 
Betrieb.

Chemische Technologie.
P r o d u c t i o n  of  oi l s  f r om h i g h - t e m p e r a t u r e  

c a r b o n i s a t i o n  p r o c e s s e s .  Von Greenfield. Coal 
Carbonis. 4 (1938) S. 56/62*. Beschreibung der Verfahren 
von Still, Goldschmidt, Otto und Köppers zur Verbesse
rung und Vermehrung der Ausbeute an flüssigen und 
gasförmigen Nebenerzeugnissen bei der Hochtemperatur
verkokung.

D ie E r z e u g u n g  von S c h w e f e l  u n d  A m m o n i u m 
s u l f a t  aus  d e m G a s s c h w e f e l .  Von Lorenzen. Z. VDI82 
(1938) S. 462/64*. Beschreibung zweier Verfahren zur 
Nutzbarmachung des bei der Verkokung der Kohle im Gase 
anfallenden Schwefels. Das Alkazid- und das Katasulf- 
Verfahren.

T h e  a c t i on  o f  h y d r o g e n  u p o n  coal .  Von Booth, 
Williams und King. Colliery Guard. 156 (1938) S. 673, 76*. 
Bericht über eingehende Untersuchungen zur Aufklärung 
der Wirkung von Wasserstoff auf Kohle. Beschreibung der 
Versuchsanlage und der Arbeitsweise. Der Einfluß der 
Kohlenbeschaffenheit. Versuchsergebnisse.

H y d r o g é n a t i o n  a n d  s y n t h e t i c  l i q u i d  fuel .  Von 
Brownlie. Iron Coal Trad. Rev. 136 (1938) S. 653/54*. Aus
zug aus einem von der australischen Regierung veröffent
lichten Bericht über die Gewinnung von Ölen aus Kohle. 
Gegliederte Kostenangaben für die verschiedenen Verfahren.

Über  d i e  E n t f e r n u n g  d e r  m i n e r a l i s c h e n  B e 
s t a n d t e i l e  von  B r a u n k o h l e n  mi t  S ä u r e n  und  das 
k o h l e n c h e m i s c h e  V e r h a l t e n  n a h e z u  a s c h e f r e i e r  
B r a u n k o h l e n .  Von Sustmann. (Schluß.) Braunkohle 37 
(1938) S. 244/52*. Mehrfache Anwendung von ein
prozentiger Salzsäure zur Entfernung restlicher mine
ralischer Bestandteile. Behandlung von Geiseltal-Kohle mit 
Ameisensäure oder in einer Aufschlämmung von Wasser 
mit Kohlensäure bzw. Luft unter Druck. Die Schmelzpunkte 
der Aschen von Rohbraunkohlen und von den mit Salz
säure behandelten Kohlen. Die Schwelung von loser 
Trockenkohle. Die Zündtemperaturen von aschenhaltiger 
und entaschter Braunkohle sowie von Braunkohlenhalbkoks.

Le t r a i t e m e n t  des  s c h i s t e s  b i t u m i n e u x .  Von 
Berthelot. Génie Civ. 58 (1938) S. 329/32*. Die Brand
schiefervorkommen Frankreichs. Beschreibung der De
stillationsöfen und ihre Wirkungsweise. Geologische Ver
hältnisse und Förderung des Vorkommens von Aumance 
(Allier). (Forts, f.)

Gesetzgebung und Verwaltung.
T e c h n i s c h e  E r k l ä r u n g e n  zu b e r g p o l i z e i l i c h e n  

B e s t i m m u n g e n  ü b e r  di e  S e i l f a h r t  in Bl i nd-  u n d  
H a u p t s c h ä c h t e n  mi t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g

d e r  A n f e r t i g u n g  von G e n e h m i g u n g s a n t r ä g e n .  Von 
Düwell. Bergbau 51 (1938) S. 115/22*. Erläuterungen zu 
den bergpolizeilichen Bestimmungen über den Schacht und 
einzelne Teile der Förder- und Signaleinrichtungen. Blind- 
schächte, die in einzelnen Teilen von den Bestimmungen 
über die Seilfahrt abweichen. (Forts, f.)

D ie  Ä n d e r u n g e n  im B e r g r e c h t  d u r c h  d i e  
G e s e t z g e b u n g  se i t  1933. Kali 32 (1938) S. 72/77. Vor
arbeiten für ein einheitliches Reichsberggesetz. Das Reichs
gesetz zur Überleitung des Bergwesens auf das Reich vom
28. 2.35. Das preußische Gesetz über die Beaufsichtigung 
von unterirdischen Mineralgewinnungsbetrieben und Tief
bohrungen vom 18.12.33 und das Reichsgesetz über die 
Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lager
stätten vom 4.12.34. (Forts, f.)

V o r w e g g e n o m m e n e r  S c h a d e n s e r s a t z  bei  B e r g 
s c h ä d e n .  Von Vogt. Glückauf 74 (1938) S. 349/55. Bei
spiel der Wertsteigerung eines Grundbesitzes durch einen 
Dritten und darauffolgende Wertminderung durch den 
fortschreitenden Bergbau. Die sich hieraus ergebenden 
Rechtsfragen.

Wirtschaft und Statistik.
D ie B e d e u t u n g  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  E r d ö l 

v o r k o m m e n  f ü r  d i e  d e u t s c h e  W i r t s c h a f t .  Von Turyn. 
Petroleum 34 (1938) Nr. 14, S. 3/4. Das Erdölvorkommen 
von Zistersdorf. Zusammenstellung der Bohrleistungen im 
Jahre 1937 in ändern Bezirken Österreichs. Planung für 
neue Aufschlußarbeiten.

D a s  g r o ß d e u t s c h e  Ö s t e r r e i c h  u n d  u n s e r e  
c h e m i s c h e  I n d u s t r i e .  Von Waeser. Chem.-Ztg. 62 (1938) 
S. 266/68. Die Bodenschätze Österreichs, ihre bisherige 
Nutzung und die Möglichkeit einer stärkern Ausbeutung. 
Die Herstellung von Schwefelsäure, Soda, Zellstoff, Kunst
harzen und zahlreichen Chemikalien für Industrie und 
Gewerbe.

I t a l y ’s oi l  s u p p l i e s .  Economist 131 (1938) N r.4937, 
S. 77/78. Statistische Übersicht über die Entwicklung der 
Erdölwirtschaft Italiens. Die Unmöglichkeit einer Eigen
versorgung und die Lage im Kriegsfall.

S i t u a t i o n  de  l ’ I n d u s t r i e  M i n e r a l e  du Bas- 
Rhi n  en 1936. Von Lévy, Adam und Fénélon. (Schluß.) 
Bull. Soc. Ind. Mulhouse, Bd. 104, S. 74/95. Das Erdöl
vorkommen von Pecheibronn. Gewinnung durch Schächte, 
Stollen und Sonden. Die Kalksteinbrüche von Lobsann. 
Unfallzusammenstellung. Die Steinbrüche und Mineral
quellen.

Ne u e  F r a g e n  u n d  A u f g a b e n  d e r  d eu t s che n  
E i s e n w i r t s c h a f t .  Von Reichert. Techn. u. Wirtsch. 31 
(1938) S. 89/92*. Deutschlands Eisenverbrauch, seine Roh
stahlerzeugung und -ausfuhr. Weltmarktpreise und Inland
preise fremder Eisenländer. Die Eisen- und Stahlwirtschaft 
als Devisenbringer. Eingliederung der österreichischen 
Stahlindustrie in die deutsche Rohstoffversorgung.

L ’Un i o n  S u d - A f r i c a i n e ,  s e s  r e s s o u r c e s  mine
r a l e s  e t  s a  p r o d u c t i o n .  Von Bourcier. (Forts, u 
Schluß.) Mines Carriéres 17 (1938) Nr. 4, S. 1/2. Vor
kommen, Zusammensetzung, Förderung und Ausfuhr von 
Manganerzen in der Südafrikanischen Union. Die Asbest- 
und Glimmerlagerstätten.

P E R S Ö N L I C H E S
Überwiesen worden sind:
der zum Bergassessor ernannte Bergassessor a. D. 

B e c h e r t  dem Bergrevier Krefeld,
der bisher bei der Saargruben-AG. in Saarbrücken 

beschäftigte Bergassessor L o n g r é e  dem Bergaint Saar
brücken-West,

der bisher bei der Bergwerksgesellschaft Hibernia AG. 
in Herne beschäftigte Bergassessor L ö s c h  dem Bergrevier 
Dinslaken-Oberhausen.

Dem Bergassessor H e r r m a n n  vom Bergrevier Glei- 
witz-Süd ist die nachgesuchte Entlassung erteilt worden.

Dem Markscheider D a h l m a n n  der Mansfeldscher 
Kupferschieferbergbau AG. ist die Dienstbezeichnung 
Bergwerksdirektor beigelegt worden.

Gestorben:
am 28. April in München der Bergassessor Wilhelm 

B r a u m ü l l e r ,  früherer Generaldirektor der Duisburger 
Kupferhütte, im Alter von 65 Jahren.


